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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Bewohuungsverbot sanitätswidriger Räume.
Entscheidung des k. k. Berwaltungsgerichtshofes vom

18. Dezember 1907, Z. 11439 sx 1907 (M. B. A. XIII
6119/08) :

Im Nnmrn Inner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr. Ritter v. Alte  r, in Gegenwart der Räte des k. k. Ver-
waltungsgerichtshofcs Dr. Ritter v. Popelka,  Ritter v. Falser,  Dr . Hillcr
und Dr. Tezner,  dann des Schriftführers k. k. Rats-Sekretärs-Adjunktcn
Rohrcr,  über die Beschwerdedes Wilhelm Fränkel  in Wien gegen die
Entscheidung des Wiener Stadtratcs vom 11. August 1906, Z. 11068, be¬
treffend das Verbot der Benützung von Hausräumlichkeitcn, nach der am 18. De¬
zember 1907 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung, und zwar
nach Anhörung dcs Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungendes
Dr. Hermann I o l l e s, Hof- und Gerichtsadvokatcn in Wien, in Ver¬
tretung der Beschwerde und des Magistrats-Konzipisten Dr. P etz, als Vertreter
der belangten Behörde zu .Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Die von dem Vertreter des Beschwerdeführers erst in der öffentlichen

mündlichen Verhandlung gerügten Mängel der angefochtenen Entscheidung, daß
sie der Begründung entbebre nnd daß sie als Bestätigung eines Wohnungs¬
benützungsverbotes nur an den Wohnungsinhaber, nicht aber an den Eigentümer
des Hauses zu richten gewesen wäre, konnte der Verwaltungsgerichtshof—
abgesehen von ihrer Unstichhältigkeit, da einerseits die angesochtene Entscheidung
durch Bestätigung der erstinstanzlichenVerfügung auch deren Motivierung sich
zu eigen gemacht hat, und da anderseits der richtige Adressat eines wegen der
Beschaffenheit des Gebäudes und nicht wegen der Art der Benützung ergangenen
Benützungsverbotesder Hauseigentümer, nicht der Inwohner ist — gemäß

8 18 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875, R.-G.-Bl. Nr. 36 er 1876, nicht
berücksichtigen.

Bei der der Beurteilung der Zulässigkeit des durch die angesochtene Ent¬
scheidung aufrecht erhaltenen Benützungsverbotes des magistratischen Bezirks¬
amtes ist der Verwaltungsgerichtshof von der Annahme ausgegangen, daß bei
dem Umstande, als das Haus des Beschwerdeführers im XIII. Bezirke in Wien,
Trazcrberggasse4, auf welches sich die angesochtene Entscheidung bezieht, nach
der Angabe der Gegenschrift der Gemeinde Wien schon vor der Vereinigung
Wiens mit den Vororten in der ehemals selbständigen Gemeinde Ober-Sankt
Veit bestanden hat, die Vermutung für die erfolgte Erteilung des Bau- und
dcs Benutzungskonsenses zur Errichtung und Benützung dieses Hauses spricht,
und daß somit bis zum Beweise dcs Gegenteiles die Unmöglichkeit, die maß¬
gebenden Konsensurkunden vorzulegen, dem Beschwerdeführer in baupolizeilicher
Hinsicht nicht zum Nachteile gereichen kann.

Indes geht der Beschwerdeführer selbst von der richtigen Anschauung aus,
daß baupolizeilicheZulassungen der angeführten Art nur rebus oio stantibuo
erteilt werden, daß sie somit dem Hauseigentümerkein Recht auf Benützung
des zugelassenen Hauses in einem polizeiwidrigen Zustande gewähren, vielmehr
ganz oder zum Teile unwirksam werden, wenn nach erfolgter Erklärung der
Zulässigkeit, Ubelstände an dem zugelassenen Gebäude zutage treten, welche vom
Standpunkte zwingender polizeilicher Interessen nicht geduldet werden dürfen.

Die Einwendungen der Beschwerde richten sich nun dagegen, daß die
angesochtene Entscheidung schon die nach Erteilung der Bau- und Benützungs-
bewilligung hervortretende Feuchtigkeit der Räumlichkeiten in einem bewilligten
Wohngebäudeals eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit erklärt hat,
welche zur Einschränkung der Benützung führen müsse.

Feuchtigkeit von Räumlichkeiten in einem Wohnhause sei ein Mangel, der
höchstens im Privatrechtlichen Verhältnisse zwischen Mieter und Vermieter durch
Gewährleistungs- oder Auflösungsklage geltend gemacht und auf dessen Rüge
schon bei Eingehung des Mietvertrages verzichtet werden könne.

Dieser Einwendung steht jedoch die Tatsache entgegen, daß laut des
Augenscheins-Protokolles des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk,
Wien, vom 7 Juli 1906, Z. 239r7, die über die „sanitären Übelständc" des
Hauses XIII ., Trazcrberggasse4, einvernonnncncn Sachverständigen festgestellt
habe», es seien die Küche und das gegen die Trazcrberggasse gelegene Zimmer
der Parterrewohnung, ferner ein im 1. Stocke gegen den Berg gelegenes
Kabinett im jetzigen, d. i. im Juli 1906, also in der „warmen Jahreszeit"
gegebenen Zustand wegen des geringen Grades der Feuchtigkeit bewohnbar, es
werde jedoch die Feuchtigkeit bei „rauher Jahreszeit" zunehmen.
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Es könne darum , wenn diese Räume für die Dauer der rauhen Jahres¬
zeit von der Bewohnung ausgeschlossen wurden , gegen die Benützung der
übrigen Wohnbestandteile keine Einwendung erhoben werden . Ein unbeschränktes
Bewohnen der feuchten Wohnungsbestandteile sei nur nach amtlicher Feststellung
ihrer erfolgten Trockenlegung zulässig . . . . .

Durch dieses Gutachten , welches erkennbar darauf gerichtet ist, die Ein¬
schränkung der Benützung des untersuchten Hauses innerhalb der Grenze der
strengsten Notwendigkeit zu halten , ist für die Baupolizeibehörde in verläßlicher
Weise festgestellt worden , daß die wegen Feuchtigkeit beanständeten Räumlich¬
keiten nur in der warmen Jahreszeit bewohnbar seien, daß jedoch bei rauher
Jahreszeit die Feuchtigkeit einen die Benützbarkeit vom baupolizeilichen Stand¬
punkte ausschließenden Grad erreichen werde.

Damit ist aber der für diesen Fall zu gewärtigende Grad der Feuchtigkeit
als ein solcher bezeichnet , welcher über die Grenzen einer unschädlichen , auch
in der warmen Jahreszeit vorkommenden Feuchtigkeit weit hinausgeht , somit
festgestellt , daß die Benützung der feucht befundenen Räume während der
rauhen Jahreszeit alle nicht nur auf einen etwaigen Mieter und nicht nur
auf sonstige Benützende beschränkte , sondern über diesen Kreis sich hinaus
erstreckende Gefahren für die Gesundheit zur Folge haben müßte , zu deren
Bekämpfung Z 92 der Bauordnung für Wien vom 17 . Jänner 1883 , niederöstcr-
reichisches Landesgesetzblatt Nr . 35 (vgl . auch 8 48 , Absatz 2 , Z . 1 ib .) die
Forderung ausstellt , daß nur ein gehörig ausgetrockneter Bau zur Benützung
zugelassen werden soll.

Hievon abgesehen ist öffentliches Interesse nicht nur dasjenige Interesse,
dessen Befriedigung einem größeren Kreise von Interessenten unmittelbar
zustatten kommt , sondern schon das , welches der Staat als der umfassendste
Kreis von Interessenten für so bedeutsam erklärt , daß er um seinetwillen die
Zwangsgewalt der Behörden zu dessen Sicherung eintreten läßt . Ein solches
Interesse ist nun der Schutz des Lebens , der Gesundheit und des Vermögens
selbst eines Einzelnen , wie denn in der Tat die Polizeigesetze von Sicherheit
der Person und des Eigentumes sprechen, eine Ausdrucksweise , welche erkennen
läßt , daß der Staat schon an der Sicherung des Lebens und Vermögens der
Einzelperson interessiert ist.

Dieses Interesse bestätigt der Staat durch seine dem Schutzzwecke dienenden
Einrichtungen unabhängig von der Bedeutung , welche der Geschützte selbst den
zu schützenden Lebensgütern beilegt.

Darum ist bei der Handhabung der gesetzlichen Bestimmung , durch welche
die Benützung nicht gehörig ausgetrockneter Bauten verboten wird , nicht weiter
zu unterscheiden , ob durch die Benützung nur die Benützenden oder vielleicht
wegen der Möglichkeit der Entstehung ansteckender Krankheiten auch andere
Personen an ihrem Leben oder an ihrer Gesundheit gefährdet werden können,
und es ist das Verbot im Einzelfalle auch dann auszusprechen , wenn sich
Personen finden sollten , welche, sei es infolge eines Notstandes oder weil sie
die Gefahr als nicht bestehend betrachten oder aus irgend einem anderen
Grunde entschlossen sind, sich ihr auszusetzen.

Wenn darum der Beschwerdeführer in der angefochtenen Entscheidung
einen gesetzwidrigen Eingriff in die Rechtsgeschästsfreiheit erblickt , so ist dieser
Kritik die Bestimmung des 8 361 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches
entgegeuzuhalten , demzufolge die Ausübung des Eigentumsrechtes in dem um¬
fassenden , im 8 353 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches festgelegten
Sinne des Wortes nur innerhalb der durch das Gesetz zur Erhaltung und
Beförderung des allgemeinen Wohles gezogenen Schranken , das ist innerhalb
der Grenzen des zwingenden öffentlichen Rechtes , stattfinden darf . Unter den
gegebenen Umständen könnte darum die Unstatthaftigkeit der Benützung der
feuchten Räume gegen jeden geltend gemacht werden , der aus welchem privat¬
rechtlichen Grunde immer zur privatrechtlichcn Möglichkeit der Benützung
gelangt . (Sammlung ü , 7421 ).

Aus allen diesen Gründen war die Gemeinde als durch 8 46 , Z . 5 , des
Gesetzes vom 24 . März 1900 , niederösterreichisches Landesgesetzblatt Nr . 17
anerkanntes Subjekt der durch 8 3 , lir . a des Gesetzes vom 30 . Juni 1870,
R .-G .-Bl . Nr . 68 , ausdrücklich auf das Wohnungswesen erstreckten örtlichen
Sanitätspolizeigewalt befugt , das Verbot der Benützung der durch fach¬
männisches Gutachten als zeitweilig unbenützbar erklärten Räumlichkeiten im
Hause des Beschwerdeführers für die Dauer der jährlich wiederkehrenden,
ausgesprochenen Feuchtigkeitsperiode zu erlassen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat nun aber auch den weiteren Beschwerde¬
punkt , daß das Benützungsverbot nicht mit genügender Deutlichkeit ergangen
sei, nicht für begründet erachtet.

Die vom Beschwerdeführer gerügte Unbestimmtheit des Verbotes , die
Küche der Parterrewohnung zu Wohnzwecken verwenden zu lassen, erledigt
sich durch den Hinweis auf den vorletzten und letzten Absatz des 8 46 der
Bauordnung , aus deren Zusammenhang hervorgcht , daß von Bewohnen der
Küchen nur dann gesprochen werden kann , wenn sie zugleich als Schlafstätten
dienen . Somit wird durch ein eine Küche betreffendes Wohnungsverbot das
Verbot dieser Benützungsform ausgesprochen.

Wenn die Beschwerde außerdem gegen die Erlassung des Bewohnungs¬
verbotes für die Dauer der rauhen Jahreszeit einwendet , daß damit die
Verbotsperiode nicht mit der ihren Anfangs - und Endtermin unbestreitbar
fixierenden Präzision bestimmt sei, so ist dem entgegenzuhalten , daß der be¬
rechtigten Forderung nach deutlicher Begrenzung des Verbotfalles , für welchen
eine Polizeiverfügung getroffen sein will , doch immer nur innerhalb der
Grenzen der Möglichkeit , somit nach Lage des Falles auch nur in der durch
den Zweck der Verfügung geforderten Art Genüge geleistet werden kann.

Im vorliegenden Falle ist die Absicht der angefochtenen Verfügung mit
aller Deutlichkeit zum Ausdrucke gekommen , die Bewohnung der näher be¬
zeichnten Räumlichkeiten für jene Zeitperiode des Jahres auszuschließen , in
welchen sich die durch das Sinken der Temperatur und durch reichlichere

Niederschläge erhöhte Feuchtigkeit von Grund und Boden in der Nässe des
Mauerwerkes von Baulichkeiten äußert.

So wenig sich diese in der angefochtenen Verfügung als rauhe Jahres¬
zeit bezeichnte Feuchtigkeitsperiode durch einen kalendarisch bestimmten Anfangs¬
und Endpunkt abgrenzen läßt , so leicht sind jene Erscheinungen , welche sie
kennzeichnen , erkennbar , was für die Möglichkeit der Befolgung eines für die
rauhe Jahreszeit ausgesprochenen Wohnungsbenützungsverbotes vollkommen
ansreicht.

Die Beschwerde mußte deshalb als nach jeder Richtung unbegründet
abgewiesen werden.

2 .
Auswanderung nach ParanÄ.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . Jänner
1908 , Z . IX -109 (M . Abt . XVI 624/08 ) :

In dem südbrasilianischen Staate Parana können jene Auswanderer,
welche Ackerbau treiben wollen , noch am ehesten ihr Fortkommen finden . Ein
solcher Auswanderer muß ein kleines Kapital von 1000 bis 2000 L in das
Land mitbringen . Hat er in seiner Familie arbeitsfähige Kinder , so wird ihm
dies von Nutzen sein . Der Ansiedler bekomnit kein Land geschenkt, sondern er
muß dasselbe von der Regierung oder von Privatpersonen oder Gesellschaften
kaufen . Der Preis des Landes ist sehr verschieden ; er bewegt sich zwischen 400
bis 2000 Milreis für eine Fläche von 25 Vs, je nachdem , ob der Boden schlecht
oder gut ist, ob die Gegend keine Straßen besitzt oder ob solche vorhanden sind,
ob das Land von großen Ansiedlungen weit entfernt ist oder ihnen nahe liegt.

Es verlautet , daß sowohl die Regierung des Staates Parana als auch
die S . Paulo -Rio -Grande -Eisenbahngeseüschaft in nächster Zeit Land parzellieren
und auf demselben neue Einwanderer (Kolonisten ) anstedeln wollen.

Wer sich auf das Land , das die Regierung parzelliert hat , ansiedeln will,
muß den Kaufpreis feines Grundstückes in fünf Jahresraten , vom Tage der
Ansiedlung an gerechnet , bezahlen . Es hängt von dein Belieben der Regierung
ab , ob sie dem Ansiedler auf seinem Grundstücke eine Hütte bauen oder ihm
für das erste Jahr in der Nähe der Ansiedlung irgend eine andere Unterkunft
geben , ferner ob sie ihn für den ersten Anfang durch Lieferung von Sämereien
und Werkzeugen unterstützen will . Die Kosten des Transportes des Ansiedlers
und seines Gepäcks vom Ausschisfungshafcn bis zum Ansiedlungsorte trägt die
Regierung . Wer sich auf das Land , das Privatpersonen oder Gesellschaften
Parzellieren , ansiedeln will , für den ist es vor allem notwendig , zu wissen , ob
und unter welchen Bedingungen die Regierung von Parana das Anstedlungs¬
projekt genehmigt hat . Vorteilhaft ist es, wenn der neue Einwanderer möglichst
nahe von Landsleuten , bei denen er auf Rat und Hilfe rechnen kann , sich
ansiedelt.

In dem Hafen von Paranagua besteht eine Einwanderungsbehörde des
Staates Parana ; der dort ankommende Einwanderer soll es daher nicht unter¬
lassen , sich in allen wichtigen Fällen an das k. u . k. Konsulat in Curityba zu
wenden . Insbesondere soll der Einwanderer sich jedenfalls genau erkundigen,
ob derjenige , welcher ihm Land verkauft , wirklich Eigentümer desselben ist, da
er sonst Gefahr läuft , in Besitz- und Eigentumsstreitigkeiten verwickelt zu werden.
Über den bezahlten Betrag soll man sich unbedingt eine gestempelte Quittung
geben lassen.

Geschulte Handwerker haben in Parana nur in geringer Anzahl Aussicht,
sich eine befriedigende Existenz zu schaffen. Kommt ein Gewerbetreibender oder
ein Handwerker in das Land , ohne schon einen Vertrag für eine bestimmte
Arbeit zu besitzen, so muß er darauf gefaßt sein, erst nach einiger Zeit Arbeit
zu finden . Es ist daher notwendig , daß er mindestens 400 bis 500 X mit¬
bringt , um die erste Zeit leben zu können.

Das Gepäck der Einwanderer genießt die Zollfreiheit . Das auf die Reise
mitgenommene fremde Geld soll der Einwanderer sich womöglich schon vor der
Ankunft in Parana in Rio de Janeiro oder in Santos , und zwar in einem
größerenBankhause umwechseln . Große Vorsicht ist geboten , weil Übervorteilungen
nicht selten und viele falsche Noten im Umläufe sind . Die Preise aller Bedarfs¬
artikel mit Ausnahme der landesüblichen Speisen und Getränke (wie Dörrfleisch,
schwarze Bohnen , Maismehl u . dgl .) sind unverhältnismäßig hoch (50 bis
500 Prozent höher als in Europa ).

Alle Einwanderer , besonders aber jene , welche Ackerbau treiben wollen,
sollen in der ersten Zeit nach der Ankunft sich die größte Mühe geben , die be¬
sonderen Verhältnisse des Landes , wie man den Boden behandelt , was man
anbauen und wie man dabei Vorgehen soll, kennen zu lernen.

Parana eignet sich nicht für Auswanderer , welche nur auf kurze Zeit
hinübergehen und dann mit erspartem Gelde in die Heimat zurückkehren wollen.
Landwirtschaftliche Lohnarbeiter finden in Parana kein- Verwendung . Der
Nationalität nach sind die meisten Ansiedler aus Österreich in Parana derzeit
Polen und Ruthenen.

Mit Rücksicht darauf , daß in nächster Zeit von brasilianischer Seite voraus¬
sichtlich für die Auswanderung nach Parana sehr lebhaft agitiert werden wird,
muß dringend geraten werden , gegenüber den Versprechungen der verschiedenen
Agenten , welche nur darauf ausgehen , Provisionen zu verdienen , die allergrößte
Vorsicht zu beobachten . Ohne vorher verläßliche Erkundigungen eingezogen zu
haben , soll niemand sich zur Auswanderung nach Parana entschließen und wer
die obenangegebenen Bedingungen nicht erfüllen kann , soll dieselbe unterlassen.
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Prüfungen für die Baugewerbe.
Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtum Öster¬

reich unter der Enns vom 25 . Jänner 1908 , Z . XlV -24 , be¬
treffend die Abhaltung der Prüfungen für die Baugewerbe,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 26:

In Ausführung des 8 10 der Ministerial -Verocdnuug vom 27 . Dezember
1898 , R .-G .-Bl . Nr . 195 , werden betreffend die Abhaltung der Prüfungen für
die Gewerbe der Baumeister , Maurermeister , Steinmetzmeister , Zimmerermeistcr
und Brunnenmeister die nachstehenden Bestimmungen erlassen:

8 I-
Die Prüfungen werden bei der k. k. Statthalterei in Wien alljährlich

während der Wintermonate durch die hicfür bestellte Prüfungs -Kommission ab¬
gehalten.

Gegenstand , Umfang und Dauer der Prüfungen und die Lehranstalten,
mii deren Absolvierung gewisse Begünstigungen eintreten , sind in den Ministerial-
Perordnungen vom 27 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 195 und 197 , und vom
21 . Oktober 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 246 , verzeichnet.

8 2.
Die Gesuche um die Zulassung zu den Prüfungen sind spätestens am

30 . September vor der jeweiligen Prüfungsperiode bei der k. k. Statthalterei
in Wien einzureichcn.

Jedes Gesuch ist mit einer Stempelmarke von 1 X , jede Beilage , die
noch nicht gestempelt ist, mit einer Stempelmarke von 30 ü zu versehen.

Dem Gesuche sind gemäß der 88 10 bis 12 des Gesetzes vom 26 . De¬
zember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , beziehungsweise gemäß der M 13 und 16
der Ministerial -Verordnung vom 27 . Dezember 1893 , R .- G .-Bl . Nr . 195 , die
Nachweise über die Erlernung des betreffenden Baugewerbes und über die
praktische Verwendung , alle Zeugnisse über die zurückqeleqten Studien und der
Geburtsschein beizulegen.

8 3.
Über die Zulassung zur Prüfung , ferner über die Befreiungen und Er¬

leichterungen iin Sinne der 88 6, 13 und 16 der Ministerial -Verordnung vom
27 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl . Nr . 195 , entscheidet die k. k. Statthalterei.

Gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prüfung und gegen die Ab¬
erkennung einer Befreiung oder Erleichterung kann der Rekurs an das k. k.
Handelsministerium ergriffen werden , ist jedoch dann binnen vier Wochen , von
dem auf den Tag der Zustellung des Verweigerungsbescheides unmittelbar
folgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Statthalterei in Wien einzubringen.

8 4-
In dem Zulaffungsbescheide wird dem Prüfungswerber der Betrag der

Prüfungstaxe und die Einzahlungsfrist bekanntgegeben.
Die Taxe ist sodann bei der Hilfsämter -Direktion der k k. Statthalterei

in Wien , 1., Herrengasse Nr . 11 entweder persönlich oder mittels Postanweisung
zu entrichten.

Die Einberufung zur Prüfung erfolgt , sobald die Taxe erlegt ist, erst
nach Ablauf der eingeräumten Einzahlungsfrist.

Nach der Ministerial -Verordnung vom 11 . April 1894 , R .-G .-Bl . Nr 72,
beträgt die Prüfungstaxe für die Baumeisterprüfung 126 X , für die Brunnen¬
meisterprüfung 32 X und für die Maurer -, Steinmetz - und Zimmerermeister-
Prüfung je 96 X.

Wenn die Befreiung von der theoretischen Teilprüfung zuerkannt wird,
beträgt die Taxe für die Baumeisterprüfung 84 X , für die Maurer -, Steinmetz-
und Zimmerermeisterprüfung je 64 L.

Wenn der Bauwerbcr bloß die mündliche Prüfung abzulegen hat , so
beträgt die Taxe für die Baumeisterprüfung 42 X , für die Maurer -, Steinmetz-
und Zimmerermeisterprüfung je 32 X.

Wenn der Bewerber nur zu dem theoretischen Teile der Banmeister¬
prüfung zugelaffen wird , so hat er die Taxe von 32 X zu erlegen.

In dem Falle des Zurücktretens von der Prüfung wird , wenn die An¬
zeige in den letzten acht Tagen vor dem Beginne der Prüfung bei der Prüfungs-
Kommission eingebracht wird , die Hälfte , bei einer früher einlangenden Ab¬
meldung der ganze Betrag der Prüfungstaxe zurückerstattet.

8 5.
Über die bestandene Prüfung wird dem Prüfling ein Zeugnis ausgestellt,

welches auf seine Kosten mit einer Stempelmarke von 2 X versehen wird.
Die Bewerber , welche die Prüfung nicht bestehen, werden hievon schriftlich

verständigt.
8 6.

Die Verordnung ^vom 15 . Mai 1894 , Z . 29682 , L.-G .-Bl . Nr . 30 , wird
hiemit außer Kraft gesetzt.

4 .
Auswanderung nach Rio Grande do Sul.

Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Jänner
1908 , Z . IX -149 (M . Abt . XVI 1146 ) :

Der brasilianische Staat Rio Grande do Sul dürfte noch für lange Zeit
ein rein landwirtschaftlicher Staat bleiben , daher haben europäische Industrie¬
arbeiter und Handwerker keine Aussicht , dort ihr Fortkommen zu finden.
Ebenso steht es mit landwirtschaftlichen Arbeitern und Taglöhnern . Einige
Aussicht , sich emporzuarbeiten , haben nur Bauernfamilien , die über ein kleines
Kapital verfügen und darauf gefaßt sind , zunächst einige harte Jahre durch¬
zumachen . Den Auswanderern , welche sich auf Regierungsland anssedeln
wollen , wird von der Regierung eine Grundparzelle im Ausmaße von 25 Im
zugewiesen . Auch leiht ihnen die Regierung zur Bestreitung des Lebens¬
unterhaltes im ersten Jahre und zur Anschaffung von landwirtschaftlichen Ge¬
räten Bargeld bis zum Betrage von etwa 230 X . Die Grundparzellen liegen
ziemlich weit entfernt von Rio Grande do Sul im Urwalde und der Kauf¬
preis beträgt etwa 400 X.

Sowohl der Kaufpreis des Grundstückes , auf dem der Auswanderer
angesiedelt wird , als auch das von der Regierung geliehene Bargeld muß in
fünf Jahresraten bezahlt werden . Kommt der Ansiedler dieser Verpflichtung
nicht nach, so wird ihm eine Geldstrafe von 10 Prozent des Betrages , den er
noch schuldig ist, auferlegt . Da der Barbetrag , welchen die Regierung den
Ansiedlern leiht , bei weitem nicht hinreicht , um eine Familie bis zur ersten
Ernte auch nur mit dem Notdürftigsten zu versehen und die erste Rate der
Schuld für das Land zu bezahlen , ist es unbedingt notwendig , daß der An¬
siedler ein Kapital von mindestens 1000 X mitbringt . Die Anfiedlung erfolgt
nicht in Dörfern , sondern zerstreut . Besonders in den neuen Kolonien liegen
die Wohnhäuser der Ansiedler so weit von einander entfernt , daß Nachbarn
nur an Sonntagen sich treffen können . Für die Ankunft eignen sich ain besten
die Monate April , Mai und Juni . Der Auswanderer soll alles mitnehmen,
was er an Kleidern und sonstigen leicht transportierbaren und nicht zer¬
brechlichen Gegenständen benötigt . Landwirtschaftliche Geräte kaust er sich
besser an Ort und Stelle . Wollene Kleider und Decken, Regenmäntel , Tücher rc.
sollen gleichfalls nicht zu Hause gelassen werden.

Das Reisegepäck der Einwanderer ist zollfrei . Die Ansiedler werden in
der Hafenstadt Rio Grande do Sul von einem staatlichen Einwanderungs¬
agenten in Empfang genommen und auf Kosten der Regierung nach Porto
Allegre weiterbefördert . Die Kosten des Aufenthaltes in Rio Grande do Sul
müssen sie jedoch selbst bestreiten . Die Kosten der Reise von Porto Allegre an
den Ansiedlungsort bezahlt , wenn die Ansiedlung auf Regierungsland erfolgt,
gleichfalls die Regierung . Der Ansiedler soll den bestimmten Entschluß , wo er
sich anfiedeln wird , keineswegs schon in Rio Grande do Sul , sondern erst in
Porto Allegre fassen , nachdem er sich beim k. u . k. Konsulate und bei anderen
Kennern der Verhältnisse , so z. B . dem österreichisch-ungarischen Vereine für
Rio Grande do Sul in Porto Allegre oder bei dem Vertreter des St . Rafaels¬
vereines sich erkundigt hat . Es ist ganz besonders wichtig , sich nur solches
Land auszusuchen , das in der Nähe einer Ansiedlung von Landsleuten gelegen
ist. Wenn auch das Klima und der Boden in Rio Grande do Sul für die
Ansiedlung paffend wären , so find doch gegenwärtig und bis auf weiteres die
Aussichten der Ansiedler nicht gut . Der Grund liegt in dem Mangel an
brauchbaren Verkehrswegen . Der Ansiedler kann häufig die Erzeugnisse des
Bodens entweder gar nicht oder nur zu elenden Preisen absetzen. Auch lassen
die Verwaltung und die Rechtspflege des Landes manches zu wünschen übrig.
Ein empfehlenswertes Auswanderuugsland ist daher Rio Grande do Sul bis
auf weiteres noch nicht.

5 .
Unzulässigkeit des Gebrauches von Namensstampiglien
zur Fertigung der Stellungslisten und Stellungslisten-

anszüge.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 30 . Jänner

1908 , Z . 11- 110 , M . Abt . XVI 1577 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 20 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit Erlaß vom
31 . Dezember 1907 , Dep . XIV Nr . 616 , im Einvernehmen mit dem k. u . k.
Reichs -Kriegsministerium eröffnet , daß unter der nach den Wekrvorschriften >8 98
Wehrvorschriften I . Teil , Punkt 3, letzte: Absatz) vorgeschriebenen „Fertigun  g"
der Stellungslisten und StellungslistcnauszUge die eigenhändige  Beisetzung
der Namensunterschrift zu verstehen ist.

Die Verwendung von Namensstampiglien zu dem gedachten Zwecke ist
demnach unstatthaft.

«.
Auswanderung nach den brasilianischen Staaten

Goyaz , Matto Grosso und Rio de Janeiro.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 31 . Jänner

1908 , Z . IX - 148 (M . Abt . XVI 1145 ) :
In den brasilianischen Staaten Goyaz und Matto Grosso sind bis jetzt

österreichische Auswanderer nicht vorhanden . Allerdings gibt es in diesen Staaten
billiges , zum Ackerbau geeignetes Land , jedoch der Mangel jeglicher vorteilhafter
und billiger Verkehrswege , sowie die dort herrschende Unsicherheit der Person
und des Eigentums machen es für die Ansiedlung von Auswanderern bis auf
weiteres ungeeignet.

1*
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Was den Staat Rio de Janeiro anbelangt , so ist etwa ein Viertel des¬
selben periodischen Überschwemmungen ausgesetztes , niedrig gelegenes Land , welches
wegen des dort herrschenden Sumpsfiebers und anderer infektiöser Krankheiten
für europäische Auswanderer sich nicht eignet . Mit Rücksicht auf diesen Umstand
soll dieser Landstrich mit Japanern besiedelt werden . Sollte dieses Projekt zu
Stande kommen , so würden die Japaner voraussichtlich auch die höher gelegenen,
gesünderen Teile des Staates Rio de Janeiro für sich zur Besiedlung in An¬
spruch nehmen . Die Preise des gesunden und guten Landes im Staate Rio de
Janeiro sind übrigens zumeist hoch, weil es sich größtenteils in den Händen
von Kapitalisten und Landspckulanten befindet . Die Verkehrswege sind im
Innern des Landes mangelhaft oder fehlen ganz . Infolgedessen ist die Ver¬
wertung der gewonnenen Produkte schwierig . Österreichische Einwanderer sind
im Staate Rio de Janeiro bis jetzt nur sehr wenige vorhanden.

V.
Zustellung von Einberufungskarten durch das k. »>. k.

General -Konsulat in New Uork.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 4. Februar

1908 , Z . 11-207 , M . Abt . XVl 1316/08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 24 ) :

Lailt Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom
4 . Jänner 1908 , Dep . XIV Nr . 561/07 , hat das k. u . k. General -Konsulat
in New -Dork beim k. u . k. Ministerium des Äußern darüber Beschwerde
geführt , daß ihm — ungeachtet der durch die Wehrvorschriften angeordneten
direkten Zustellung der Einberufungskarten — seitens zahlreicher poli¬
tischer Bezirksbehörden  alle Einberufungskarten von Personen,
welche sich angeblich in Amerika aufhalten , zur Zustellung übermittelt werden,
und zwar auch dann , wenn die bekannten Daten darauf hinwiesen , daß die
Gesuchten in einem zum Sprengel eines anderen k. u . k. Konsulates gehörigen
Territoriums domizilierten , obwohl die Gliederung der Konsularämter aus jedem
Schematismus zu ersehen ist. Außerdem werden oft noch Empfangsbestätigungen
verlangt , ohne daß solche vorbereitet den Requisitionen beilagen.

Durch dieses Vorgehen werde das genannte Amt zu vieler , überdies voll¬
kommen zweck- und nutzloser Arbeit gezwungen.

Die politischen Bezirksbehörden werden angewiesen , die bezüglichen
Requisitionsschreiben — wenn schon eine Inanspruchnahme der Konsular¬
behörden trotz der Bestimmungen des §26 : 3  der Wehrvorschriften III . Teil,
in Ausnahmsfällen nicht ganz vermieden werden kann — an die zustän¬
dig  e n Konsulate zu richten.

8 .
Ausgabe des neuen Verzeichnisses der zum Absätze

von Giften berechtigten Gewerbslente.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. Februar

1908 , Z . XI -258 (M . Abt . X 1107 ) :
An alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , die Stadträt.

in Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Ubbs und den Wiener Magistra
(Abteilung X ) :

Laut Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 28 . Jänner 1908'
Z . 3148 , ist das im Z 1 der Ministerial -Vcrordnung vom 2. Jänner 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 10 , erwähnte Verzeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung
in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern zum Absätze von
Giften berechtigten Gewerbetreibenden nach dem Stande vom 31 . Oktober 1907
im Verlage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei erschienen.

Der Bezugspreis des Verzeichnisses wurde mit 80 ü festgesetzt.
Die Unterbehörden werden unter Berufung auf die Bestimmung des Z 1,

Alinea 3 der zitierten Verordnung angewiesen , darüber zu wachen , daß jeder
zum Absätze von Giften berechtigte Gewerbetreibende mit dem neuen Verzeichnisse
versehen sei.

s.
Versicherung gegen die Zurückweisung bei beab

sichtigter Einwanderung nach Nordamerika.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. Februar

1908 , Z . IX , 304 (M . Abt . XVl 1389 ) :
Seit einiger Zeit wird , und zwar besonders in den südlichen Ländern

Österreichs den Auswanderern nach den Vereinigten Staaten von Amerika von
Agenten empfohlen , gleichzeitig mit dem Kaufe der Schiffskarte eine Versicherung
gegen die Verweigerung des Eintrittes in das Land seitens der amerikanischen
Einwanderungsbehörden einzugehen und zu diesem Zwecke außer dem Preise
de : Schiffskarte einen weiteren Geldbetrag als Versicherungsprämie ihnen zu
bezahlen . Ein solches Geschäft abzuschlicßen , muß den Auswanderern aus mehr¬
fachen Gründen widerraten werden . Vor allem besteht die Gefahr , daß die
amerikanischen Einwanderungsbehörden den Abschluß von Versicherungsverträgen

gegen die Verweigerung des Eintrittes in das Land als eine durch die Ein¬
wanderungsgesetze verbotene Aneiferung zur Einwanderung ansehen und die
betreffenden Einwanderer gerade deswegen zurückweisen , weil sie sich gegen die
Zurückweisung versichert haben . Außerdem kommt in Betracht , daß in Öster¬
reich weder eine inländische noch eine ausländische Versicherungsgesellschaft
berechtigt ist, solche Vcrsicherungsgeschäfte zu betreiben . Das Vorgehen der
betreffenden Agenten ist daher unbefugt und strafbar . Unter diesen Umständen
hat der Auswanderer auch nicht die geringste Sicherheit in der Richtung , ob
er tatsächlich versichert wird . In vielen Fällen handelt es sich von Haus aus
nur um ein Scheingeschäft und der Agent hat keine andere Absicht, als den:
Auswanderer außer dem Preise für die Schiffskarte noch einen weiteren Geld¬
betrag abzunehmen.

1«.
Rasche Erledigung der auf die Kousulatsangelegen

heiten Bezug habenden Agenden.
Rundschreiben der k. k. n .-ö. Statthnltcrei vom 7. Februar

1908 , Z IX -3711 , M . Abt . XXII 614,08 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 17) :

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . Dezember
1907 , Z . 12175 , wird die Weisung erteilt , sämtliche auf die Konsulats¬
angelegenheiten Bezug habenden Agenden stets mit größter Beschleunigung zu
behandeln.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
an die k. k. Polizei -Direktion in Wien , an den Wiener Magistrat und an die
Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs.

11 .
Rechtliche Behandlung der zur öffentlichen Belustigung

dienenden Schietzstätten.
Mit dem Statthalterei -Erlasse vom 8. Februar 1908,

Z . I a-218 (M . Abt . XVII 881/08 , Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 18) wurde nachstehendes anher eröffnet:

„Das k. k. Handelsministerium hat in einem konkreten Falle , in welchem
es sich um die von einem Gastwirte erbetene Bewilligung zur Errichtung einer
Schießstätte behufs Abhaltung von Bestschießen mit Flaubertgewehren gehandelt
hat , eröffnet , daß gemäß Art . V, Abs. o des Kundmachungspatentes zur Ge¬
werbeordnung die Bestimmungen der letzteren auf derartige Schießstätten , als
der öffentlichen Belustigung dienende Unternehmungen , keine Anwendung finden
und daß sich das Halten einer Schießstätte auch nicht als Ausfluß der nach
Z 16 , Abs. 2  der Gewerbeordnung in den Umfang des Gast - und Schank¬
gewerbes fallenden Berechtigung zur Haltung erlaubter Spiele darstellt , die
fragliche Anlage somit nicht als gewerblrche Betriebsanlage im Sinne der Be¬
stimmungen des III . Hauptstückes der Gewerbeordnung anzusehen ist und daher
auch nicht dem dort festgesetzten Verfahren unterliegt.

Demnach werden in Hinkunft derartige Schießstätten lediglich der un¬
mittelbaren Überwachung der Gemeinde -, beziehungsweise landesfürstlichen
Polizeibehörde zu überlassen sein , welche in Handhabung der Sicherheitspolizei,
die für die körperliche Sicherheit notwendigen Vorkehrungen zu treffen haben.

Hievon wird niit Beziehung auf den in der Normaliensammlung unter
Nr . 5935 abgedruckten Erlaß von , 25 . April 1901 , Z . VII -422 , Mitteilung
gemacht . "

IS.

Militärische Sprengungen.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 11 . Februar

1908 , Z . VI -496 (M . Abt . IV 584/08 ) :
Das k. und k. Reichs -Kriegsministerium hat aus Anlaß eines speziellen

Falles nach gepflogenem Einvernehmen mit den Ministerien des Innern , des
Ackerbaues und des Handels an alle Pionier -Bataillone und au das Eisenbahn-
und Telegraphen -Regiment unter dem 17 . August 1907 , Abt . VIII , Z . 1252,
nachstehenden Erlaß gerichtet:

„Vor jeder zu Übungszwecken vorzunehmenden Sprengung ist rechtzeitig
die Anzeige an die Politische Behörde über Zeit , Ort und Art der Sprengung
zu erstatten.

Diese Bestimmung hat auch bei Sprengungen für Nutzzwecke Gültigkeit,
wenn nicht die politische Behörde bereits durch die Vorverhandlungen über die
bezeichneten Daten orientiert ist.

Bei Versuchen mit Spreng - und Zündmitteln zum Zwecke ihrer Erprobung
ist der Versuchsort im Einvernehmen mit der genannten Behörde zu ermitteln.
Bon der vorherigen Anzeige der einzelnen Erprobungen ist sodann jedoch ab¬
zusehen.

Die mit dem Kriegsministerial -Erlasse Abt . VIII , Nr . 458 , vom 20 . Apri
1905 , denselben Truppenkörpern bereits aufgetragene Verständigung der Fischerei
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berechtigten von Sprengungen in Fischwässcrn wird durch die vorstehenden
Verfügungen nicht geändert.

Dieser Erlaß lautet : „ Unter Hinweis auf den Z 56 des Einquartierungs-
gesctzes, beziehungsweise aus den Z 13 des ungarischen Gesetzartikels XXXIX
vom Jahre 1895 , 3 . Absatz, wird verfügt:

1. Von der Vornahme von Übungen im Sprengen unter Wasser sind
die betreffenden Gemeindevorstehungen stets rechtzeitig zu verständen und hiebei
zu ersuche», auch die in Betracht kommenden Fischereiberechtigten hievon in
Kenntnis zu setzen.

2 . Es ist Vorsorge zu treffen , daß die interessierten Fischereiberechtigten
oder ihre Organe unmittelbar nach Beendigung der Übung die getöteten und
betäubten Fische anffangen und sonstige zur Sicherung des Fischbestandes etwa
nötige Maßnahmen treffen können.

3 . Die Beeinträchtigung des Fischerei -Erträgnisses durch eigenmächtige
Handlungen der Angehörigen der betreffenden Truppenkörper (Wegnahme oder
Vorenthaltung getöteter oder betäubter Fische) sind Hintanzuhalten.

Hievon werden zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
14 . Jänner 1908 , Z . 29394 ex 1907 , alle k. k. Bezirkshauptmannschaften , der
Wiener Magistrat , die Stadträtc in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der
Abbs , die k. k. Polizei -Direktion Wien und die Donauregulierungs -Kommission
in Kenntnis gesetzt.

13 .
Auswanderung nach den Bereinigten Staate » ! von

Amerika.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom II .^Februar 1908,
Z . IX . 369 (M . Abt . XVII 1516/08 ) :

Unter der Landbevölkerung wird die Nachricht verbreitet , daß sämtliche
infolge der gegenwärtig schlechten Geschäftslage außer Betrieb gesetzten Fabriken
in den Vereinigten Staaten von Amerika in einigen Monaten wieder in vollem
Betriebe sein werden , und daß infolge dessen in Kurzem wieder ein großer
Bedarf nach fremden Arbeitern in diesem Lande sich ergeben wird . Bis jetzt
liegen keine Bürgschaften dafür vor , daß derlei Nachrichten richtig sind ; dieselben
werden allem Anscheine nach nur von Schiffahrtsgesellschaften und ihren Agenten
zu dem Zwecke verbreitet , um die verminderte Auswanderung nach den Ver¬
einigten Staaten von Amerika wieder lebhafter zu gestalten . In Wirklichkeit
liegen dort die Verhältnisse auch jetzt noch so, daß von der Auswanderung
dahin noch immer dringend abgeraten werden muß.

14 .
Errichtung der linienverzehrungssteneramtlichen Ab¬

fertigungsstelle „ Südbahn Wiedenergürtel ".
Verordnung der k. k. niederösterreichischen Finanz -Landes-

Direktion vom 13 . Februar 1908 , Z . IV-46/12 , L.-G -- und
B .-Bl . Nr . 32:

8 i.
Auf Grund des Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 4 . Februar

1908 , Z . 5317 , wird in Ergänzung des H 3 der Verordnung vom 13 . Juli
1891 , Z . 1149 -Pr . (L.-G .-Bl . Nr . 41 ) zur Vollziehung des Gesetzes vom
10 . Mai 1890 wegen Änderung der Wiener Linicnverzehrungssteuer und wegen
Einführung der Linienverzehrungsstcucr in mehreren Vororten Wiens bekannt¬
gegeben , daß am 1. Jänner 1908 anläßlich der Errichtung einer Güter¬
abfertigungsstelle der k. k. priv . SUdbahn am Favoritenplatze in Wien daselbst
eine neue Abfertigungsstelle zur Beamtshandlung linienverzehrungssteueramtlicher
Gegenstände aufgestellt wurde.

8 2.
Diese Abfertigungsstelle fungiert als Expositur des k. k. Berzehrungs°

steuerlinienamtes Südbahnhof und führt die Bezeichnung „ Verzehrungssteuer-
linienamts -Expositnr Südbahn -Wicdcnergürtel ".

15 .
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den I. Bezirk
vom 20 . Februar 1908 (M . B . A . I 11016/08 ) :

Auf Grund der gepflogenen Erhebungen hat sich das magistratische Bezirks¬
amt für den I . Bezirk bestimmt gefunden , dem Viktor Hugo Perl,  VIII .,
Hamerlingplatz 7, wohnhaft , die Konzession zum Betriebe des Verschleißes
von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen und
Präparaten , insofern dies nicht den Apothekern Vorbehalten ist, mit dem Betriebs¬
orte I ., Weihburggasse 27 , zu verleihen.

Bei Ausübung der Konzession sind die in Betreff des Verkehres mit
Giften bestehenden Ministerial -Verordnungen vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl.
Nr . 10 , und vom 21 . April 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , sowie die gewerbepolizei¬

lichen Vorschriften genau zu befolgen , die imprägnierten Verbandstoffe nur in
Originalverpackung (mit der Signatur , betreffend den Gehalt an wirksamen
Stoffen , und der Firma versehen ) abzugcben und vor Verstaubung und Ver¬
unreinigung geschützt aufzubewahren , ferner jede Verlegung des Standortes
dem zuständigen magistratischen Bezirksamt ! behufs Genehmigung anzuzeigen.

Vorliegende Konzession wurde sub Z . r911/k in das Gewerberegister
eingetragen und behufs Besteuerung die Kat .-Z . I4481/I angewiesen.

1V.
Ausarbeitung architektonischer Projekte . Aufnahme
von Gebäuden zum Zwecke der Brandschadenver¬

sicherung.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 21 . Februar 1908,

Z . I -r-8§2/3 (M . Abt . XVII 1138/08 ) :
Mit Entscheidung vom 23 . Juni 1905 , Z . 1-4101 , hat die k. k. Statt¬

haltern dem L. K. in Wien im Sinne des Staats -Ministcrial -Erlaffes vom
28 . Februar 1863 , Z . 2306 , die Konzession zur Ausarbeitung von architek¬
tonischen Projekten sowie zur Ausnahme von Gebäuden zum Zwecke der Brand¬
schadenversicherung im Standorte Wien , I, . . mangels des
Bedarfes nach einem neuen derartigen Unternehmen und beim Abgänge besonders
berücksichtigungswürdiger Umstände verweigert.

Über den von K. gegen diese Entscheidung eingebrachten Rekurs hat das
k. k. Handelsministerium laut Erlasses vom 12 . Februar 1908 , Z . 55593 er
1905 , diese Entscheidung von Amtswcgen aufgehoben , weil die von dem Re¬
kurrenten beabsichtigte Tätigkeit nicht den Gegenstand einer Konzession zur
Privatgeschäftsvcrmittlung bilden kann , sondern sich vielmehr als eine freie,
der behördlichen Jngerenz nicht unterliegende Beschäftigung darstellt.

Insofern hiefür eine behördlicherseits erteilte Berechtigung angestrebt wird,
könnte eine solche nur im Wege der Autorisierung als Bautechniker oder der
Verleihung einer Baugewerbckonzession erteilt werden . (Vgl . Norm .-Bl . Nr . 90
ox 1906 , Verordn .-Bl . I , I >x 1907 .)

17 .
Privatentbiudungsanstalten der Hebammen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . Februar

1908 , Z . XI 321 (M . Abt . X 1667 ex 1908 ) :
Anläßlich vorgckommener Fehlgeburten in den ersten Schwangerschafts¬

monaten in den Privatentbiudungsanstalten der Hebammen hat das k. k. Mini¬
sterium des Innern mit Erlaß vom 17 . Jänner I90ch Z . 4K039 ex 1907,
erinnert , daß die einzelnen Hebammen von der Starthalterci erteilte Bewilligung
zur Vornahme von Entbindungen in ihrer Wohnung die Hebammen keineswegs
berechtigt , auch kranke, namentlich wegen drohender oder bereits erfolgter Fehl¬
geburt behandluugs - beziehungsweise operationsbedürftige Frauen , unter welchem
Vorwände immer , zu verpflegen.

Die Hebammen sind vielmehr verpflichtet , solche Kranke unverzüglich an
einen Arzt oder in ein Krankenhaus zu weisen . Sofern dies jedoch wegen des
gefahrdrohenden Zustandes der Kranken nicht tunlich wäre , ist von der Auf¬
nahme einer solchen Kranken sofort die Anzeige an die politische Behörde zu
erstatten.

Hievon weiden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , die
Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Abbs , der Wiener Magistrat,
Abteilung X , die magistratischen Bezirksämter in Wien , kie k. k. Polizei -Direktion
in Wien und die Direktion der k. k, Hebammcnanstalt in Wien (Departement XI)
zur Darnachachtung in Kenntnis gesetzt^

18 .
Durchführung der Militärtaxgesehnovelle.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Februar
1908 , Z . >1-600/15 (Bl . Abt . XVI 2000/08 , Narmalienblatt
des Magistrates Nr . 23 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
17 . Februar 1908 , Dep . XlV Nr . 584 ex 1907 , nachstehendes angeordnet:

Bei Nachtragsbemessungen der Militärtaxe , sowie bei fallweisen Be¬
messungen derselben für Auswanderer und Stellungsflüchtlinge ist bezüglich
Einholung der Steuerdaten in gleicher Weise vorzugehen , wie bei den termin¬
gemäßen Bemessungen der laufenden Militärtaxe.

Die bezügliche Requisition ist an die Steuerbehörden durch Übersendung
eines seitens der zuständigen politischen Bezirksbehörden entsprechend ausgefülllen
Mcldeblattes zu richten , in welchem in der Rubrik „Raum für amtliche Ein¬
tragungen " der Zweck der Requisition (z . B . „Nachtragsbemessung Pro . . . .",
„Bemessung wegen Auswanderung " und dergleichen ), sowie auch das Jahr,
für welches um die Mitteilung der Steuerdaten ersucht wird , ersichtlich zu
machen sind.

2



22 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. — Nr . 26 , 31 . März 1908.

Bezüglich jener Meldepflichtigen , welche in dem Politischen Bezirke ihres
ordentlichen Wohnsitzes (Artikel 13 : 2, Durchführungsverordnung ) auch heimat-
berechtigt sind, hat die politische Bezirksbehörde gelegentlich der Prüfung
(Artikel 15 : 1 und 2) der cingelangten Meldungen , also noch vor ihrer Über¬
sendung an die Steuerbehörde auch festzustcllen , ob, beziehungsweise für welche
Jahre eine Nachtragsbemessung stattzufindcn hat . Gegebenenfalls ist im Sinne
des vorausgehenden Absatzes die entsprechende Eintragung in beide Exemplare
des Meldeblattes zu machen.

Bezüglich jener Meldepflichtigen , welche in dem Politischen Bezirke ihres
ordentlichen Wohnsitzes (Artikel 13 : 2, Durchführungsverordnung ) nicht
heimatberechtigt sind , wird die Feststellung , ob etwa auch eine Nachbcmessung
stattzufinden habe , seitens der heimatlichen politischen Bezirksbehörde gelegentlich
der Behandlung des Formulares 8 (Artikel 19 : 2, Durchführungsverordnung)
vorzunehmen und im bejahenden Falle nach Anordnung des zweiten Absatzes
dieses Erlasses vorzugehen sein.

Die Steuerbehörden wurden seitens des k. k. Finanzministeriums an¬
gewiesen , auch den Reauisitionen der bezeichneten Art in sinngemäßer Anwendung
des Artikels 16 der Ministerialvcrordnung vom 19 . August 1907 , R .-.G .-Bl.
Nr . 211 , zu entsprechen.

Dieser Erlaß ist bei Artikel 15 Punkt I , Artikel 16 Punkt 1 Absatz 1,
Artikel 19 Punkt 2, Artikel 21 Punkt 4 Absatz 1 und Artikel 29 Punkt 3
Absatz 1 vorzumerken.

IS.
Pfarrsprengelregulierung im I 'V . nnd V . Wiener

Gemeindebezirke.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 25 . Februar

1908 , M . Abt . XXII 420/08 (Normalicnblatt des Magistrates
Nr . 21 ) :

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kulms und Unterricht vom
2. Mai 1906 , Z . 13970 , beziehungsweise dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 16 . Mai 1906 , Z . III -709/12 , wurde die Neuregelung der Pfarrsprengel
im IV . und V . Wiener Gemeindebezirke gemäß Z 20 des Gesetzes vom 7. Mai
1874 , R .-G .-Bl . Nr . 50 , genehmigt.

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
30 . Dezember 1907 , Z . 52866 , wurde diese Pfarrsprengeleinleilung in einigen
Punkten richtiggestellt.

Die Grenzen der Pfarrsprengel in den beiden Bezirken sind nunmehr:

IV. Bezirk, Wieden.
1. Pfarre St . Karl.

Im Norden : Die Trennungsmauer des Bahnkörpers und
des Wienflusses  von der Heumühlgasse zum
Getreidemarkt.

Der Rand  des längs der Straßenbahn führenden Trottoirs.

Im Osten:  Die südliche Baumreihe längs der Anlagen . Die Mittelachse
der Berbindungsstraße  von der Johannes¬
gasse zur Salcsianergasse.

Die Achse der Salcsianergasse (die geraden Nummern 2 bis 8).
Die Achse der verlängert n Neulinggasse (die ungeraden

Nummern abwärts bis Nr 7).
Rechte Bahngasse,  die Bahnnummer von der Neuling¬

gasse bis zum Rennweg.
Die Achse des Rennwcg (Nummer 33 4 und 33 ).
Die Achse der Jacquingasse (die geraden Nummern ) .

Im Süden : Die Achse des Landstraßergürtels (die ungeraden
Nummern von 7 bis 1).

Die Achse der Heugasse (k. k. Belvedere und Fürst Schwarzenberg¬
garten ) .

Die Achse der T h e r e s i a n u m g a s s e (die geraden
Nummern ).

Im Westen:  Die Achse der F a v o r i t en  st r a ß e (die ungeraden Nummern
>5 bis 9 , 5 und 3 ; das Erzherzog Karl Ludwig -Palais
Nr . 7 verbleibt bei der Pfarre zu den heil . Schutzengeln.

Die Achse der G n ß h a n s st r a ß e (die Nummern 29 und 27 ).
Die Achse der Karlsgaffe (die Nummern 15 und 13 ).
Die Achse der Frankenberggasse (die geraden Nummern ),

Rainerplatz Nummer 7.
DieAchse der Margareten st raße (die geraden Nummern

4 bis 24 ).
Die Achse der Schikanedergasse (die geraden Nummern

2 und 4).
Die Achse der Mühlgasse (die geraden Nummern 24

bis 34 ) .
Die Achse der Heumühlgassc (die geraden Nummern 14

bis 20 ).

2 . Pfarre zu den heil . Schutzengeln.

Im Norden:  Die Achse der F r a n ken  b er  g g ass  e (die ungeraden
Nummern ), Rainerplatz Nummer 4 , 5 und 6.

Die Achse der Margaretenstraße (die ungeraden Nummern 1
bis 17 ).

Im Westen : Die Achse der Schikanedergasse (die ungeraden
Nummern 1 bis 5).

Die Achse der Mühlgasse (die ungeraden Nummern 9
bis 25 ).

Die Achse der Heumühlgasse (die ungeraden Nummern ll
bis 17 ).

Die linksseitige W i e n f l u ß m a u e r von der Heumühlgasse
bis zur Rudolssbrücke.

Im Süden : Die Achse der Kettenbrückengasse (die geraden
Nummern ).

Die Achse der Margareten st raße (die Nummern 47
und 49 ).

Die Achse der Kleinen Neugasse (die geraden Nummern ).
Die Achse des Mitter steig (Nummer 2 s. und 2).
Die Achse der Großen Neugasse (die geraden Nummern

18 bis 2) .
Die Achse der Wiedener Hauptstraße (die geraden

Nummern 58 bis 54 und 58 ).
Das Palais Erzherzog Rainer  Nummer 63 verbleibt bei

der Pfarre zu den heil . Schutzengeln.
Die Achse der Schaumburgergasse (die ungeraden

Nummern 1 bis 7 a) .
Die Achse der Waltergasse (die geraden Nummern ).

Im Osten : Die Achse der Favoriten st raße (die geraden Nummern
26 bis 4).

Die Achse der Gußhaus st raße (die geraden Nummern
30 bis 24 ).

Die Achse der Karlsgasse (die geraden Nummern 22 bis 18).

3. Pfarre St . Elisabeth.

Im Norden : Die Achse der Theresianumgasse (die ungeraden
Nummern ).

Im Osten : Die Achse der Heugasse (die geraden Nummern von
Nummer 42 aufwärts ).

Im Süden : Der Wiedener gürte l.
Die nördliche Grenze  des Bahnkörpers bis zur Achse

der verlängerten  S ch ö n b u r g st r aß  e bis
zur S ch e l l e in  g as  s e (die uv geraden Nummern ).

Die Achse der S ch e l l e in g a s s e von der Verlängerung der
Schönburgstraße bis zur Johann Straußgasse (die
ungeraden Nummern ).

Im Westen : Die Achse der Johann Straußgasse (die ungeraden
Nummern ahwärts bis 21)

Die Achse der Rainergasse (Nummer 19 und 17 ).
Die Achse der S ch ö n b u r g str aß e.
Die Achse der Wiedener Haupt st raße (die ungeraden

Nummern 61 bis 55 ) .
Die Achse der Schaumburgergasse (die geraden

Nummern 2 bis 10) .
Die Achse der W a lt er g ass e (die ungeraden Nummern ).
Die Achse der Favoriten st raße (Nummer 28 und 30 ) .

V. Bezirk, Margareten.
1. Pfarre St . Florian.

Im Norden:  Die Ach e der südlichen Randstraße des Einsiedlerplatzes (die
Nummern 13 bis 8).

Die Achse der Arbeitergasse  von der Oberen Amts¬
hausgasse bis zurSpengergasse (die ungeraden Nummern
29 bis 1).

Die Achse der Spengergasse (die ungeraden Nummern
17 bis 11 ).

Die Achse der Siebenbrunnengasse (die ungeraden
Nummern 35 bis 1).

Die Achse des Mittersteig (die ungeraden Nummern 25
bis 1).

Im Osten : Die Achse der Großen Neugasse (die ungeraden Nummern
15 bis 1).

Die Achse derWiedenerHauptstraße (die geraden
Nummern 60 bis 64 ).

Die Achse der Schönburg st raße (die geraden Nummern
2 bis 20 ) .

Die Achse der Rainergasse (die geraden Nummern 18 ^
und 20 ).

Die Achse der Johann Straußgasse (die geraden
Nummern von 18 bis 42 ).

Die Achse der S ch e ll e i n g as se bis zur Verlängerung
der Schönburgstraße (die ungeraden Nummern
37 und 35 ).

Die Achse der verlängerten Schönburg st raße  bis zur
nördlichen Grenze des Bahnkörpers (die geraden
Nummern von 50 aufwärts ).
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Im Süden : Die nördliche Grenze des Bahnkörpers von
der verlängerten Schönburgstraße bis zur verlängerten
Achse der Einsiedlergasse.

Im Westen : Diese  verlängerte Achse und die Achse der Einsiedler-
gassebis  zum Einsiedlerplatz (die geraden Nummern 2
bis 48 ).

2. Pfarre Margareten.

Im Norden:  Die Trennungsmauer des Bahnkörpers und des Wi e n-
flusses  von der Stadtbahnhaltestelle Margaretengürtel
bis zur Kettenbrückengasse.

Im Osten : Die Achse der Kleinen Neugasse (die ungeraden
Nummern ).

Die Achse der Margaretenstraße (die Nummern 56
und 54 ).

Die Achse der Kettenbrückengasse (die ungeraden
Nummern ).

Im Süden : Die Achse des Mittersteig (die geraden Nummern 2
bis 30 ).

Die Achse der Siebenbrunnengasse (die geraden
Nummern 2 bis 38 ).

Die Achse der Spengergasse (die geraden Nummern
22 bis 32 ).

Die Achse der Ar b ei t er g a s s e bis zur Einsiedlergasse (die
geraden Nummern von 2 bis 30 ).

I m Westen : Die Achse der westlichen Randstraße  des Einsiedler-
Platzes (die Nummern 14 bis 17 ) .

Die Achse der E i n s i e d l er g a s s e bis zur Margareten¬
straße (die geraden Nummern 50 bis 60 ) .

Die Achse der südlichen Randstraße des Hundsturm-
platzes (die Nummern 11 , 12 und 13 der Diehl-
gasse).

Die Achse der M a r g a r e t e n st r a ß e von Nr . 145 auf¬
wärts bis zur Achse des Margaretengürtels
bis zur Stadtbahnhaltestelle Margareten.

Im Falle der Erbauung der projektierten Gürtelbahn hat
der Bahnkörper,  welcher der Pfarre Neu¬
margareten  zugcwiesen wird , die Grenze zu bilden.

Hievon setze ich die städtischen Ämter mit dem' Bemerken in Kenntnis,
daß diese Pfarrsprengelregulierung am 1. Juli 1906 in Kraft getreten ist.

2V.
Bereinigung der Bezirksgerichte Innere Stadt I
und H und Verlegung des Standortes des Exe¬

kutionsgerichtes und der Auktionshalle in Wien.
Verordnung des Justizministeriums oom 28 . Februar 1908,

R .-G .-M . Nr . 43:

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 18 . Jänner 1908 werden
in Abänderung der Ministerial -Verordnungen vom r5 . November 1853 , R .-G . Bl.
Nr . 249 und vom 17 . August 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 132 die Bezirksgerichte
Innere Stadt I und Innere Stadt II in Wien mit 1. Mai 1908 zu einem
Bezirksgerichte unter dem Namen „ Bezirksgericht Innere Stadt " vereinigt.

Das Bezirksgericht Innere Stadt hat seinen Sitz in dem neuen Amts¬
gebäude , I ., Riemergasse 7 (Jakoberhof ).

Gleichzeitig wird verfügt , daß vom 1. Mai 1903 an das Exekutions¬
gericht Wien und die Auktionshalle in Wien ihren Standort (8 1, Absatz 2,
der Justizministerial -Verordnung vom 29 . Oktober 1899 , R .-G .-Bl . Nr . 217 ) in
diesem neuen Amtsgebäude haben.

21 .
Hausierberechtignng ungarischer Staatsbürger ans

begünstigten Gegenden.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom 1. März

1908 , M . Abt . XVII 986/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 25 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 1. Februar 1908,
Z . Ia -441 , dem Rekurse des S . S . gegen die Entscheidung des magistratischen
Bezirksamtes für den III . Bezirk in Wien vom 20 . Jänner 1908 , Z . 3034,
mit welcher ihm die bestätigende Vidierung seines Hausierpasses verweigert
worden ist, weil er zwar in einer im Sinne des 8 17 , lir . i des Hausier¬
patentes begünstigten Gemeinde geboren und dorthin zuständig , aber ständig in
Budapest wohnhaft sei, demnach nicht zu den Bewohnern einer der im 8 19
des Hausierpatentes bezeichneten begünstigten Gemeinde gehöre , aus dem Grunde

der angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben . Gegen diese Entscheidung
ist nach Z 11 der Vollzugsvorschrist zum Hausierpatente eine weitere Berufung
nicht zulässig.

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

22

Verbot der Einfuhr und des Vertriebes der elek¬
trischen Gehörbatterie von G . Keith - Harvey in

London.

Verordnung der Ministerien des Innern , des Handels und
der Finanzen vom 7. März 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 47:

Auf Grund des Artikels VII des Zolltarifgesetzes vom 13 . Februar 1906,
R .-G .-Bl . Nr . 20 , wird die Einfuhr und der Vertrieb des als Heilmittel
gegen Schwerhörigkeit angepriesenen Apparates „ elektrische Gehörbatterie von
G . Keith - Harvey  in London " aus sanitätspolizeilichen Gründen verboten.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.

n. Nornmlivliestimmmuiett.
Hemeindekal:

2 ».
Bezüge des Reinigungspersonales.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 20 . Fe¬
bruar 1908 , M . Abt . XXII 4159/07 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 19) :

Der Gemeinderat hat zufolge Beschlusses vom II . Februar 1908,
Pr .-Z . 328/08 , für das Reinigungspersonal im Alten und Neuen Rathause
und im Gemeindehause in Floridsdorf vom 1. Jänner 1908 an nachstehende
Bezüge festgesetzt:

I . Für die Reinigungsweiber bei einer Dienstzeit bis zu zehn Jahren
ein Taglohn von 2 X 30 ü , bei einer Dienstzeit von mehr als zehn Jahren
ein Taglohn von 2 X 60 Ii.
II . s ) für die Hausdiener II . Klasse bei einer Dienstzeit bis zu zwei Jahren

ein Taglohn von 3 X , bei einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren
3 X 20 ü.

b) für die Hausdiener I . Klasse ein Taglohn von 3 X 20 ü und nach drei
weiteren Dienstjahren ein Taglohn von 3 X 50 ü ; ferner erhalten die
Hausdiener I . Klasse ein Quartiergeld von 240 X jährlich . Die Hausdiener
II . Klasse werden bei vollkommen zufriedenstellender Dienstzeit nach
Ablauf von fünf Jahren im Wege der Zeitbeförderung zu Hausdienern
I . Klasse ernannt.
Die Systemisierung einer bestimmten Anzahl von Hausdienern I . Klasse

entfällt.

tzladtral:
24 .

Probebohrungen auf städtischen Baustellen.
Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Posselt  vom26 .Februar

1908 , M . D . 740/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 22 ) :
Anläßlich des Offertes auf den Ankauf einer städtischen Baustelle hat ein

Offerent , um sich Gewißheit Uber die Fundierungsverhältnisse bei dieser Bau¬
stelle zu verschaffen , das Ansuchen gestellt, ihm die Anbohrung des fraglichen
Grundes zu gestatten.

Der Wiener Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 4 . Februar 1908 , zur
Pr .-Z . 1696/08 , diesem Ansuchen aus prinzipielle » Gründen keine Folge gegeben
und den Magistrat ermächtigt , künftighin cinlangende gleichartige Ansuchen im
eigenen Wirkungskreise abschlägig zu bescheiden.

Hievon setze ich die städtischen Ämter zur Darnachachtung in Kenntnis.

25 .

Erhöhung der Gebühren für die Grabstellen im
Grinzinger Friedhofe.

Der Wiener Stadtrat hat vom 18 . Februar 1908 , Pr .-Z . 2338 , folgenden
Beschluß gefaßt:

2
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1 . Die Grabstellengebühren für Nichtzugewiesene im Grinzinger Friedhofe
werden wie folgt festgesetzt:

für eine fertige Doppelgrnft . 9600 L
für eine fertige einfache Gruft . 5600 „
für einen Doppelgrustplatz . 6400 „
für einen einfachen Gruftplatz . 3200 „
für ein eigenes Grab auf 20 Jahre . 400 „
für ein solches Grab auf Friedhofsdauer . . 800 „

Renovationsgebühren für die Dauer von
20 Jahren für solche Gräber , welche in einem
Zeitpunkte erworben werden , wenn vorstehende
Gebühren in Kraft getreten sind . 160 „

Wenn vor diesem Zeitpunkte ein eigenes Grab für eine nicht zugewiesene
Person für die Dauer von 20 Jahren erworben wurde und die Erwerbung
auf Friedhofsdauer zu einer Zeit beabsichtigt wird , wenn die vorstehenden Ge¬
bühren Geltung haben , so ist die Differenz zwischen der erhöhten Gebühr und
dem anläßlich der Erwerbung auf 20 Jahre erlegten Betrag nebst den 5pro-
zentigen Verzugszinsen von dieser Differenz vom Tage der ersten Erwerbung
an zu bezahlen.

2 . Obige Bestimmungen treten sofort in Kraft.
3 . Bei Erwerbung von Grabstellen für Zugewiesene bleiben die bisherigen

Bestimmungen aufrecht.

2 «.
Ausschuß für das Stadtsäuberungswesen.

Der Wiener Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 28 . Februar 1908,
Z . 2699 , nachstehendes genehmigt:

In Abänderung des Gemeinderats -Beschluffes vom 2 . Oktober 1896,
Z . 7729 , hat das Komitee zur Ausarbeitung eines Organisationsstatutes für
das Stadtsäuberungswesen in Hinkunft den Titel zu führen : „ Ausschuß für das
Stadtsäuberungswesen ."

Die derzeitige Zusammensetzung wird belassen . (M .-Abt . VI -572 er 1908 .)

ZIIaMral:
27.

Inanspruchnahme der Gemeindevermittlungsämter
durch die städtischen Ämter.

Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 17. Februar
1908 , Abt . M . 1 383/08 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 15 ) :

Der Gemeinderat der Stadt Wien hat auf Grund des Landesgesetzes für
Niederösterreich vom l 7 . September 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 124 , für jeden Gemeinde¬
bezirk ein Gemeindevermittlungsamt zur Vornahme von Vergleichsversuchen in
bürgerlichen Rechtsangelegenheiten und von Sühneversuchen in Ehrenbeleidigungs¬
sachen bestellt.

Vornehmlicher Zweck dieser Institution ist die Verbilligung der Rechts¬
pflege , die Erleichterung und Beschleunigung der Rechtsverfolgung , Hebung des
Rechtsbewußtseins unter den Gemeindemitgliedern und Förderung des Friedens
in der Gemeinde durch Schlichtung von Zwistigkeiten vor Vertrauensmännern
im gütlichen Wege.

In dem Bestreben , die Bevölkerung zur Erreichung der vorerwähnten
Praktischen und ethischen Zwecke für die Gemcindevermittlungsämter zu gewinnen,
muß es die Gemeindeverwaltung als ihre Ausgabe betrachten , selbst beispiel¬
gebend vorzugehen.

Der Herr geschüftssührende Vize -Bürgermeister hat sich daher aus Grund
einer Anregung des Herrn Gemeinderates Dr . Josef v. Baechlö bestimmt
gefunden , die städtischen Ämter sowie die Direktionen der Unternehmungen der
Gemeinde Wien anzuweisen , die von ihnen ressortmäßig vor den Zivilgerichten
zu verfolgenden Rechtsansprüche der Gemeinde , hinsichtlich welcher die Kompetenz
der Gemeindevermittlungsämter gegeben ist, vorerst beim zuständigen Ver¬
mittlungsamte behufs Vornahme des Bergleichsversuches anzumelden.

Dies wird mit dem Beifügen verlautbart , daß die näheren Bestimmungen
über Einrichtung , Zuständigkeit und Geschäftsgang der Gemeindevermittlungs¬
ämter in der für sie mit dem Gemeinderats -Beschlnsse vom 12 . Juli 1907,
Z . 9305 , festgesetzten Geschäftsordnung enthalten sind . (Siehe das Magistrats-
Verordnungsblatt vom Jahre 1907 , Seite 109 .)

28.

Portosreiheits -Bezeichuung.
Erlaß des Ober -Magistratsrates K. Appel  vom 20 . Februar

1908 , M . D . 684/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 16) :
Das magistratische Bezirksamt für den XXI . Bezirk übergab ein als

politische Behörde I . Instanz erlassenes Dienstschreiben an die Gemeinde¬

vorstehung Karlstetten der k. k. Post mit der Bezeichnung „ Dienstsache " zur
Portofreien Beförderung.

Diese Bezeichnung wurde beanständet , da das Dienstschreiben im vor¬
liegenden Falle vorschriftsmäßig den Vermerk „Portofreie Dienstsache " hätte
tragen müssen.

Da bezüglich der Portofreiheits -Bczcichnung bei den städtischen Ämtern
nicht gleichförmig vorgegangen wird , bringe ich über ein im . kurzen Wege
gestelltes Ersuchen der k. k. Post - und Telegraphen -Direktion für Österreich unter
der Enns deren Zuschrift vom 9. Juli 1892 , Nr . 38823 , M .-D . 899 (ab¬
gedruckt im M .-V .-Bl . er 1892 , Seite 38 ) zur genauen Darnachachtung in
Erinnerung.

Nach den bestehenden Bestimmungen über die gebührenfreie Benützung
der Postanstalt genießen die vom Magistrate und den magistratischen Bezirks¬
ämtern in ihrer Eigenschaft als p olitische Beh örden I . Instanz aufgegebenen
dienstlichen Korrespondenzen , auf welchen diese Eigenschaft als politische Behörde
I . Instanz ausdrücklich angegeben ist, in gleicher Weise die Portofreiheit wie die
bezüglichen Amtskorrespondenzcn der k. k. Zivil - und Militärbehörden und
Ämter ; sie genießen auch die Befreiung von der Rekommandationsgebühr und
die Portofreie Versendung der im Artikel VIII des Portofreiheitsgesetzes be-
zeichneten Fahrpostgegenstände (gemünztes Geld , Banknoten , Wertzeichen u . s. w.).

Die Begründung der Portofreiheit hat in diesen Fällen (auf der Adreß-
seite) mit dem Worte „Dienstsache " zu erfolgen ; wenn hingegen eine Amts¬
korrespondenz an portopflichtige Adressaten in Angelegenheiten des öffentlichen
Dienstes gerichtet ist (zum Beispiel die Korrespondenz mit den Gemeinde¬
vorstehungen ), so ist diese Korrespondenz auf der Adresse mit den Worten „ Porto¬
freie Dienstsache " zu bezeichnen.

Von der Entrichtung der Porto -(nicht aber der Rekommandations -)gebühr
befreit ist ferner die Korrespondenz des Magistrates und der magistratischen
Bezirksämter im Wechselverkehre mit den k. k. Zivil - und Militärbehörden,
Landes -Ausschüssen , Gemeindeämtern , öffentlichen Humanitätsanstalten , Handels¬
und Gewerbekammern rc . in allen Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs¬
kreises,in jenen des selbständigen Wirkungskreises jedoch nur dann , wenn sie
sich aus die der Gemeinde nach tz 46 , Punkte 2 bis 10 des Wiener Gemcinde-
statutes zustehenden Angelegenheiten bezieht.

Die portofreien Korrespondenzen des Magistrates und der magistratischen
Bezirksämter in ihrer Eigenschaft als Gemeindeämter sind ohne Unrcrschicd , ob
sie den selbständigen oder übertragenen Wirkungskreis betreffen , auf der Adreß-
seitc mit der Bezeichnung „Portofreie Gcmeindedienstsache"  zu versehen.

2S.
Militärmatrikel » in Wien.

Erlaß des Ober -Magistratsrates E . Possell  vom 3. Mürz
1908 , M . D . 797/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 26 ) :

Wie das k. und k. Fcldsuperiorat des Scelsorgcbczirkes von Wien mit
der Zuschrift vom 29 . Februar 1908 , Z . 538 , hieher mitgeteilt hat , werden
seitens der Magistrats -Abteilungen und magistratischen Bezirksämter häufig bei
diesem Feldsupcriorate (das früher den Diensttitel „Militärpfarramt " führte)
Matrikelscheine in solchen Fällen angesprochen , die nicht in den bei diesem Amte
geführten Matriken , sondern in den selbständigen Militärmatrikcn einer Militär¬
anstalt in Wien eingetragen sind.

Von manchen magistratischen Bezirksämtern gelangen Dienststücke an das
Feldsuperiorat unter der Adresse : „ Militär -Seelsorgeamt in Wien ", wiewohl
ein solches in dieser Bezeichnung in Wien nicht existiert.

Diese Dienststückc müssen sodann vom Feldsnperiorate nach amtlicher Be¬
handlung erst dem betreffenden Militärmatrikenführer zugestellt werden , wodurch
eine sehr fühlbare Vielschreiberei entsteht und die rasche dienstliche Erledigung
des Äktes beeinträchtigt wird.

Ich weise daher die städtischen Ämter an , Matrikelschcine über Militär¬
personen jedesmal bei jenem Militärmatrikenführer in Wien direkt und unter der
gesetzlichen Adresse einzuholen , bei welchem der gesuchte Geburts -, Trauungs¬
oder Sterbefall stattfand oder protokolliert wurde.

Die selbständigen Militärmatrikelstcllen in Wien sind:
1. K. und k. Fcldsuperiorat in Wien IX/1 , Roßaucrkaserne.
2 . K . und k. Militär -Seelsorge des Garnisonsspitales N >. 1 in Wien

IX/3 , Garnisongasse.
3 . K. und k. Militär -Seelsorge des Garnisonsspitales Nr . 2 in Wien,

III/4 , Rennweg.
4 . K. und k. Militär -Seelsorge des Artilleric -Arscnales in Wien X/2,

Arsenal.
5 . K. und k. Militär -Seelsorge des Militär -Juvalidcnhauses in Wien

III/2 , Jnvalidenstraße.
6 . K. und k. Militär -Seelsorge der Jnfanterie -Kadettenschule in Wien

XIII/3 , Breitensee.
7. K. und k. Militär -Seelsorge des Osfizierstöchter -Erziehungsinstitutes

in Wien XVII/1 , Kalvarienberggasse.
8 . K. und k. griechisch-orientalische Militär -Seelsorge in Wien IX/4,

Säulengasse 15 a.
9 . K. und k. evangelische Militär -Seelsorge Augsburger Konfession in

Wien IX/3 , Ferstelgasse 5.
10 . K. und k. evangelisches Feldseniorat Helvetischer (reformierter ) Kon¬

fession in Wien IX/2 , Bleichergasse 1.
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Bei Nachforschungen nach Militärmatrikelfällen ist es notwendig , zu wissen,
wann  und wo (Ort , Regiment . Truppenkörper . Branche , Militäranstalt,
z. B . Garnisonsspital . Arsenal , Militär - Jnvalidenhaus , Militärschule ) der
Kindesvatcr bei Geburtsfällen , der Militärbräutigam bei Trauungsakten und
der Verstorbene , beziehungsweise der Vater eines verstorbenen Kindes oder der
Gatte einer verstorbenen Frau zu jener Zeit , in welcher sich der betreffende
Militärmatrikelfall ergab , aktiv  gedient hat.

Auch die Angabe der Charge der fraglichen Militärpeison se' tcns der
Interessenten oder Parteien ist bei Eruierungen in Mililärmalrikeln von
Wichtigkeit.

K. und k. Militärpersonen des Militär - Ruhestandes  und k. k. j
Personen der aktiven und nichtaktiven Landwehr  gehöre » jedoch ^
zur geistlichen Jurisdiktion jenes ZivilPfarramtes.  in dessen Pfarrbezirk
sic domizilieren ; daher sind Auszüge über Matrikelfälle , welche sich bereits im
k. und k. Militär -Ruhestandsverhältnisse oder während der k. k. Landwehr-
Dienstleistung oder während des k. k. Landwehr -Ruhestandes ereigneten , beim
kompetenten Z i v i lps a rr a m t e des Wohnortes der von den Matrikel-
sällen betroffenen Personen zu requirieren.

Sollte aber eine Person des k. und k. Militär -Ruhestandes oder der k. k.
Landwehr , beziehungsweise des k. k. Landwehr -Ruhestandes nicht in ihrer Privat¬
wohnung , sondern in einem Garnisonsspitale in Wien verstorben sein, so wäre
der »Lu -Totenschein in einem solchen Falle nur bei der k. und k. Militär-
Seelsorge dieses betreffenden Garnisonsspitales in Wien direkt  und nicht im
Wege oder unter der Adresse des Feldsuperiorates einzuholen.

Schließlich wird beigefügt , daß die Adresse der obersten  miütärgeist-
lichen Behörde lautet : „Hochwürdigstes k. und k. Apostolisches Fcldvikariat
in Wien I ., Deutschmeisterplatz 3 " .

l!l. Gesetze
uon besonderer Wichtigkeit für den politischen

Verlvnltungddienst.
3 «.

Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel.
Gesetz vom 7. Februar 1908 , L.-G .- ». V .-Bl . Nr . 42:
Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogtumes Österreich unter

der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 1-
Die im Anhänge 4 angeführten nützlichen Vögel dürfen weder gefangen

noch getötet werden.
Das Feilbieten , der An - und Verkauf dieser Vögel im lebenden oder im

toten Zustande ist jederzeit verboten.
Die politische Landesbchörde kann im Verordnungswegc auch noch andere

Vögel als nützlich im Sinne dieses Gesetzes erklären

8 2.
Das Fangen und Töten der im Anhänge II genannten schädlichen Vögel

ist nach Maßgabe der in den jagd -, beziehungsweise fischereipolizeilichen Vor¬
schriften enthaltenen Bestimmungen jederzeit gestattet.

Die Politische Landesbchörde kann im Verordnungswege auch noch andere
Vögel als schädlich in den Anhang L anfnehmcn . In derselben Weise können
einzelne der im Anhänge l! angeführten Vogelarten von der Politischen Landes-
behörde aus diesem Anhänge ausgeschieden werden.

8 3-
Die Vögel , welche weder zu den nach 8 1 geschützten noch zu den schäd¬

lichen (Z 2) gehören , dürfen in der Zeit vom l . Februar bis l5 . September
eines jeden Jahres (Schonzeit ) weder gefangen noch getötet werden.

Während derselben Zeit ist das Feibieten , der An - und Verkauf dieser
Vögel im lebenden oder im toten Zustande verboten.

In der Zeit vom 16 . September bis 31 . Jänner kann das Fangen und
Töten dieser Vögel nach Maßgabe der Bestimmungen der 88 6 bis 11 ge¬
stattet werden.

Getötete Vögel dürfen nur in einem solchen Zustande , welcher die sichere
Bestimmung ihrer Art ermöglicht , in Verkehr gesetzt werden.

8 4.
Das Entfernen oder Zerstören der Brutstätten und Nester , das Aus¬

nehmen oder Vernichten der Eier und der jungen Brut aller mild lebenden
Vögel , mit Ausnahme der im Anhänge 1! angeführten schädlichen Gattungen
und Arten , das Feilbieten , der An - und Verkauf dieser Nester , Eier und jungen
Brut ist jederzeit verboten.

Dem Eigentümer , Nutzungsberechtigten sowie deren Bevollmächtigten steht
es jedoch frei , außer der Brutzeit jene Nester zu entfernen , welche sich an oder
in Wohnhäusern oder Gebäuden überhaupt oder in Hofräumen befinden.

Die Eier der Mövenarten unterliegen nicht den im ersten Absätze dieses
Paragraphen enthaltenen Verbotsbcstimmungen.

8 5.
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf exotische, auf die durch jagd-

gesetzliche Vorschriften als jagdbar erklärten Vögel sowie auf das Federvieh
(Hausgeflügel ).

8 6.
Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird das Rachstellen zum Zwecke

des Fangens und Tötens von Vögeln gleichgeachtet.

8 7-
Der Fang der nach ß 3 geschützten Vögel darf nur auf Grund einer

von der zuständigen politischen Behörde ausgestellten Fangkarte ausgeübt werden.
Zur Ausstellung der Fanglarte ist die politische Behörde erster Instanz

berufen , in deren Amtsgebicte der Vogelfang ausgeübt werden soll.
Die Fangkarte hat dm Namen und die Personsbeschreibung desjenigen,

dem die Bewilligung erteilt wurde , die Vogelarten , deren Fang bewilligt wurde,
das Gebiet und die Zeitdauer , innerhalb deren der Vogelfang ausgeübt werden
kann , sowie die etwaigen Bedingungen , welche die Behörde von Fall zu Fall
bcizufügen für nötig erachtet , zu enthalten.

8 3-
Das Ansuchen um Ausstellung der Fangkarte ist in Wien beim Magistrate,

in Wiener -Neustadt und Waidhofcn an der Abbs beim Stadlrate , sonst bei dem
Bürgermeister jener Gemeinde , in deren Gebiete der Vogelfang ausgeübt werden
soll, mündlich oder schriftlich einzubringen.

In dem Ansuchen sind die Vogelarten , für welche die Fangbewillignng
«» gestrebt wird , dann die anzuwendenden Fangartcn und Fangmittel , sowie der
Ort des beabsichtigten Vogelfanges genau zu bezeichnen.

Falls der Vogelfang aus fremdem Grunde stattfinden soll, ist dem An¬
suchen die schriftliche Zustinimnngserklärung des betreffenden Grundeigentümers
Pächters oder dessen Bevollmächtigten und , wenn das Erlegen von Vögeln mit
Schießgewehren erfolgen soll, auch jene des betreffenden Jagdberechtigten bei¬
zuschließen.

Der Bürgermeister hat das Gesuch , beziehungsweise das über das münd¬
liche Ansuchen aufgenommene Protokoll samt den erwähnten Znstimmungs-
crklärungen an die im 8 7 bezeichnete Behörde zu leiten und sich hiebei ein¬
gehend darüber zu äußern , ob der angcsuchte Vogelfang mit Rücksicht ans die
Verhältnisse der Bodenkultur und auf die in derselben Gemeinde etwa bereits
erteilten Fangbewilligungen zulässig erscheint.

Von der Aussolgung der Fangkarte ist der betreffende Bürgermeister zu
verständigen.

8 s.
Die Bewilligung zum Vogelfänge darf nur an vertrauenswürdige Personen,

welche das 20 . Lebensjahr zurückgelegt haben , höchstens auf die Dauer von drei
Jahren erteilt werden.

Die Fangkarte ist nur für die Person , auf deren Namen sie lautet , gültig.

8 >0.
Der Vogelfänger hat die Fangkarte bei Ausübung des Vogelfanges stets

mit sich zu führen und auf Verlangen den Sicherhcitsorganen vorzuzeigen.

8 11-
Wenn nach erfolgter Erteilung der Fangbewilligung hinsichtlich der

Person des Vogelfängers solche Gründe eintrcten oder bekannt werden , welche
denselben nicht vollkommen vertrauenswürdig erscheinen lassen, kan» die Befugnis
zum Vogelfänge unter Einziehung der Fangkarte wieder entzogen werden.

8 12-
Als verbotene Fangarten und Fangmittel werden erklärt:
1. Der Gebrauch geblendeter Lockvögel;
2 . der Gebrauch von Lockvögeln aus den im Anhänge -1 angeführten

Arten;
3 . der Gebrauch von Fallen jeder Art , insbesondere von Fangkörben,

Schlageisen , Schnellbögen (Sprenkeln ), Springhölzern , Kloben u . s. w. ; jedoch
mit Ausnahme der sogenannten Fanghäusche », welche eine Verletzung der
gefangenen Vögel ausschließen;

4. der Gebrauch von Schlingen jeder Art , sowohl Boden - als auch
Baumschlingen (Dohnen ) ;

5 . der Gebrauch von Netzen jeder Art , namentlich von Deck- und Steck»
netzen, insbesondere an niederen Hecken und Gebüschen (Staudeunetzcn ) von
Strich -, Zug - und Schlagnetzen;

6 . der Gebrauch von klebrigen Stoffen (Vogelleiin , Leimruten , Leim¬
spindeln , Lcimborsten und ähnlichen ) ;

7 . der Gebrauch von betäubenden und giftigen Mitteln;
8 . das Fangen mittels Zudecken von Wasscrgerinnen (Brünnclfangen ),

sowie jede Fangart an stehenden und fließenden Gewässern während der
Trockenheit;

9. das Fangen zur Schneezeit;
10 . alle wie immer gearteten Fangartcn und Fangmittel , welche die Er¬

leichterung des Massenfanges und der Massenvernichtnng der Vögel bezwecken.
Die politische Landesbehörde kann im Verordnnngswege auch noch ander e

Fangarten und Fangmittel als verboten erklären.
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8 13.
Die politische Behörde erster Instanz kann erforderlichenfalls die An¬

ordnung treffen , daß die ohne Beisein des Vogelfängers zum Fange ausliegenden
Fanggeräte mit einem bei der betreffenden Gemeindebehörde angemcldctcn Kenn¬
zeichen zu versehen seien, durch welches die Person des Vogelfängers ermittelt
werden kann.

8 14.
Falls Vögel der im Anhänge 4 genannten , sowie derjenigen Arten , ans

welche sich die Fangbefugnis nicht erstreckt, lebend in die Gewalt des Vogel¬
fängers geraten , so sind dieselben sogleich freizulassen.

8 15-
Für wissenschaftliche , sowie für Zwecke der Wiederbesatzung kann die

politische Landesbehörde Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes cin-
treten lassen.

Der Verkauf präparierter (ausgestopfter ) Vögel zu wissenschafttichen Zwecken
seitens der zum Verkehre mit derlei Gegenständen befugten Gewerbetreibenden
fällt nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes.

Die politische Landesstelle wird ermächtigt , im Verordungswege die An¬
wendung der in den ZK 3, ferner 6 bis 14 dieses Gesetzes enthaltenen Bestim¬
mungen auf die im Anhänge /I genannten Vögel während einer ihrem Ermessen
anheimgegebenen Zeit für solche Gegenden zu gestatten , in welchen erwiesener¬
weise eine übermäßige Vermehrung dieser Vögel zum Schaden der Land - und
Forstwirtschaft eingelreten ist. 8 16.

Die politische Behörde erster Instanz kann den Eigentümern oder Nutzungs¬
berechtigten von Wein - und Obstgärten , einzelnen Obstbäumen , Gärten , Pflanz-
schulen , von bepflanzten und besäten Feldern , sowie von Waldkulturen , ebenso den
zu ihrer Überwachung bestellten Organen das Recht einräumen , während einer
bestimmten Dauer erforderlichenfalls auch während der Schonzeit , auf solche
Vögel zu schießen, welche daselbst einen wirklichen Schaden verursachen.

Wenn jedoch im Zuge befindliche Stare zur Zeit der Traubenreife in
Weingärten einfallen , so kann der Bürgermeister (in Wien der Magistrat , in
Wiener -Neustadt und Waidhofen an der 2)bbs der Stadtrat ) den Abschuß dieser
Vögel durch vertrauenswürdige Personen , welche hiezu einer Jagdkarte nicht
bedürfen , vornehmen lassen.

Gleichzeitig mit der Anordnung des Abschusses ist hievon der Vorgesetzten
politischen Behörde die Anzeige zu erstatten , welche berechtigt ist, zur Vermeidung
von Mißbräuchen diesen Abschuß einzustellen.

Bon dem verfügten Abschüsse sind auch die betreffenden Jagdberechtigten
rechtzeitig zu verständigen.

Das Feilbieten , der An - und Verkauf der nach Maßgabe der Bestim¬
mungen dieses Paragraphen getöteten Vögel ist gleichwohl verboten.

8 17.
Unter angemessenen Vorsichten gegen allfällige Mißbräuche kann die

politische Behörde erster Instanz nach Maßgabe der in den KK 6 bis 14 vor¬
gesehenen Bestimmungen die Bewilligung zum Fange einzelner der im An¬
hänge /I angeführten Vögel als Stubenvögel in der Zeit vom 16 . September
bis 31 . Jänner , sowie zum Verkaufe derselben während des ganzen Jahres
erteilen.

Unter denselben Vorsichten kann diese Behörde den Verkauf der nach K 3
geschützten, außer der Schonzeit gefangenen Stubenvögel auch während der
Schonzeit gestatten.

8 18.
Die Handhabung dieses Gesetzes steht nach Maßgabe der in den einzelnen

Bestimmungen bezeichneten Zuständigkeit der Gemeindebehörden (WienerMagistrat,
Stadtrat in Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Mbs , sonst Bürgermeistern ),
der politischen Behörde erster Instanz und der Politischen Landesbehörde zu.

Die Politische Landesbehörde hat die ihr in den ZK 1, 2 12 und 15 vor¬
behaltenen Verordnungen im Einverständnisse mit dem Landes -Ausschusse zu er¬
lassen Für diese Verordnungen ist die Genehmigung des Ackerbauministeriums
einzuholen . Das Ackcrbanministerium entscheidet auch in dem Falle , wenn das
Einverständnis zwischen der Landesbehörde und dem Landes -Ausschusse nicht
erzielt wird.

8 19.
Die politische Behörde erster Instanz hat dafür Sorge zu tragen , daß

dieses Gesetz alljährlich im Monate Dezember durch den Bürgermeister in der
Gemeinde in ortsüblicher Weise kundgemacht werde.

8 20.
Die Gemeindebehörden , die k. k. Gendarmerie , das Forst -, Jagd - und

Feldschutzpersonal , sowie alle öffentlichen Aufsichtsorgane , insbesondere die Organe
der Marktpolizci , sind verpflichtet , die Beobachtung der Bestimmungen dieses
Gesetzes zu überwachen und wahrgenommene Übertretungen desselben zur
Kenntnis der politischen Behörde erster Instanz zu bringen.

8 21.
Übertretungen dieses Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen

Vorschriften werden , insofern nicht das allgemeine Strafgesetz zur Anwendung
zu kommen hat , von der politischen Behörde erster Instanz mit einer Geldstrafe
bis zu 100 L geahndet.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schuldigerkannten ist die Geld¬
strafe in Arreststrafe umzuwandeln , wobei 10 L einen » Tage Arrest gleichzu¬

halten sind . Ist die Geldstrafe unter 10 L bemessen , so ist die für den Fall der
Zahlungsunfähigkeit eintretende Arreststrafe mit nicht weniger als sechs Stunden
fcstzusctzen.

In dem Strafcrkenntnissc ist zugleich der Verfall der verbotswidrig in
Besitz genommenen , feilgebotenen oder verkauften Vögel , Nester und Eier , ferner
derjenigen Geräte auszusprechcn , welche zum Fange oder Tölen der Vögel , zum
Zerstören oder Ausnehmen der Nester , Brutstätten , Eier oder Brut gebraucht
oder bestimmt waren , ohne Unterschied , ob die einzuziehenden Gegenstände dem
Verurteilten gehören oder nicht.

Kann die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht
stattfinden , so kann selbständig auf den im vorstehenden Absätze vorgesehenen
Verfall erkannt werden.

8 22.
Die als verfallen erklärten lebenden Vögel sind sogleich in Freiheit zu

setzen, insofern sie dadurch nicht etwa dem Verderben Preisgegeben werden ; in
letzterem Falle ist anläßlich der Verfallserklärung die entsprechende Verfügung
zu treffen . Die bis zum Eintritte der Rechtskraft der Verfallserklärung , be¬
ziehungsweise bis zur Freilassung allfällig erwachsenen Kosten für die Er¬
haltung der Vögel sind vom Schuldigerkannten zu tragen . Im Falle eines
Freispruches sind die Erhaltuugskosten vom Besitzer der Vögel zu zahlen.

Die als verfallen erklärten toten Vögel sind — falls deren Verkauf nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zulässig ist — zu veräußern,
andernfalls zu vernichten . Ist Gefahr vorhanden , daß beschlagnahmte tote
Vögel noch vor der Verfallserklärung dem Verderben unterliegen könnten , so
sind dieselben , soweit deren Verkauf zulässig ist, zu veräußern und der Erlös
bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens von der politischen Behörde
erster Instanz in Aufbewahrung zu nehmen.

Die als verfallen erklärten Eier und Nester sind soweit möglich zu
Zuchtzwecken zu verwenden , andernfalls zu vernichten

Die als verfallen erklärten Geräte sind zu veräußern ; doch sind die ver¬
botenen Fanggeräte (Z 12) vorher zur Verwendung in der verbotenen Form
unbrauchbar zu machen.

Die in diesem Paragraphen vorgesehene Veräußerung ist im Wege der
öffentlichen Feilbietung durch die Gemeindebehörden zugunsten des für den
Ort der Beschlagnahme zuständigen Armenfonds vorzunehmen

8 23.
Die Geldstrafen fließen in den Armenfonds jenes Bezirkes , in dessen

Gebiete die Übertretung begangen wurde , in Wien in den allgemeinen Ver-
sorgnngsfonds.

8 24.
Berufungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes von der politischen Be¬

hörde erster Instanz getroffenen Verfügungen — außer Straf - und Über¬
tretungsfällen — gehen an die Politische Landesbehörde , welche endgültig
entscheidet.

Nur in jenen Fällen , in denen die politische Landesbehörde eine Ver¬
fügung in erster Instanz getroffen hat , ist die Berufung an das Ackerbau¬
ministerium zulässig.

Jede Berufung ist innerhalb 14 Tagen , von dem auf den Kundmachungs¬
beziehungsweise Zustellungstag folgenden Tage an gerechnet , bei jener Stelle
einzubringen , welche in erster Instanz die Verfügung getroffen hat.

8 25.
In Betrefther Zuständigkeit der Politischen Behörden zur Untersuchung und

Bestrafung der Übertretungen dieses Gesetzes , des Verfahrens in Übertretungs-
sällen und der Berufungsfristen haben die für das Politische Strafverfahren im
allgemeinen geltenden Vorschriften Anwendung zu finden.

Über Rekurse , welche gegen ein Straferkenntnis und die damit verbundene
Verfallserklärung gerichtet sind, entscheidet in oberster Instanz das Ministerium
des Innern im Einvernehmen mit dem Ackerbauministerium.

8 26.
Das Gesetz vom 28 . August 1889 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 27, tritt

außer Wirksamkeit.
8 27.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Ackerbaues
und des Innern beauftragt.

* *

Anhang L.

Nützliche Bügel.

Die Eulen — 8trixü >ae,
alle Arten mit Ausnahme des Uhu.

Der Turmfalke , Kirchfalke — '1' inminoulus tinuunculus tt .,
der Rötelfalke , Naumannsfalke — Unnuneutas itzlaumanni bllsiseb .,
der Rotfußfalke , Abendfalke — 'l ' innuuoulno vsspsrtious I -.,
die Wespenweihe Wespenbussard — kernis apivoras I, .,
die Spechte — ? ious , Uocinus . Oenärooopus , kieoiäes , Or ^ ocopus,

alle Arten.

Der europäische Bienenfresser — iVlerops apiastsr U.,
der Wendehals , Drehhals — llzwr torguilla tt .,
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die Blaurake , Mandelkrähe — Ooraoias Zsrrula I/,
der Wiedehopf — Opapa oxops I, .,
der Kukuk — Oucnlus canorus .,
der Sprosser , große Nachtigall , Aunachügall , Wiener Nachtigall —

büilbncns pdilumeia öecbsl .,
die gemeine Nachtigall , Waldnachtigall , Waldvogel , Nachtigallsänger —

Oiiibncus luseiuia 0 ,
das Rotkehlchen , Rotkröpschen — Ilubecula ( kritimcns ' ,
die Blaukehlchen — Oz' nnecnla (kritlisnus ) ,
die Rotschwänzchen — Rulicilw,
die Braunellen — 4crontor,
die Steinschmätzer — 8nxio »Ia,
die Wiesenschmätzer — kratineols,
die Rohrsänger — OocnstsNn, Oainmoäz'ta (Oalamockus), ^ eroeepkalns,
die Grassänger — Oisticols,
die Spötter — Hzpoluis,
die Laubsänger — ki ^ Iloscvpus,
die Grasmücken — Sylvia , Ouriues,
der Zaunkönig — ^ nnrtbnrL trogloci ^ tss 0.
die Meisen — ? a >ns , kanurns , Oeites ete .,
die Goldhähnchen — Oi-xuius,
der Kleiber , Klencr , Spechtmeise , Baumreiter — Lirta eurapaen 0 .,
der Mauerläufer , Alpenmauerklette — lieiioärowa muiaiia 0 .,
der Baumläufer , Banmrutscher — Oerlbia iumiliaiis 0 .
die Lerchen — 41nu >ia,
die Pieper , Breinvögel — ^ utbus , OorFtiala,
die Bachstelzen und Schafstelzen — LIntaoilla , Lautes -,
die Ammern — Omberirra,
die Kreuzschnäbel — Ovxin,
der Gimpel , gemeiner Gimpel , Rotgimpcl , Dompfaff — kznrbula . p^r-

ibula 0 .,
der Girlitz , Hirngrillerl — Leriuus seiivns 0 .,
die Zeisige — Obrz ' somitris,
der Stieglitz , Distelfink — Oaräuslis oarcknsiis 0 .,
die Hänflinge — .leautbis,
die Finken — Oriugiiia,
die Stare — 8tn >uus . kastar,
die Goldamsel, Pirol , Pfingstvogel — Oriolus oriolus 0 .,
die Fliegenfänger — Liusciesps,
die Schwalben — Oiruuäo , Okolickou, Ootz-Ie,
die Segler — Ozpsolus l4p »s),
der Ziegenmelker , Nachtschwalbe , Nachtschatten — Osprimulxus smoxa-

ens l,.,
die Störche — Oioonis.

» *
*

Anhang ö.

Schädliche Vögel.

Der Uhu , Buhn , große Ohreule — Lubo bubo 1,.,
die Falken (mit Ausnahme des Turm -, Rötel - und Rotfußfalken ) —

I 'nlco,
der rote Milan , schwarze Milan , schwarze Hühnerweihe — Llilvu«

storsobnn 8meO,
die Adlerarten — 4gn !>s , blisaetus,
der Fischadler , Flußadler — ksixiion daiiaelns 0 .,
der Seeadler , weißschwänziger Seeadler — Ilaliaelus albioilla 0 .,
der Sperber , Stößer , kleine Habicht , Finkenhabicht — Hecipiter nisus 0 .,
der Habicht , großer Habicht , Hühnerhabicht , Hühnergeier — 4stur palum-

barius 0 .,
die Weihen — Oieous,
der Eisvogel , Wasserspecht — 41csäo ispicla 0 .,
der Haussperling , Hausspatz — kasser cloiuestieus 0 .,
der Tannenhäher — IstuoiOa - a oar/ooatactos 0 .,
der Nußhäher , Eichelhäher — Karmins Zlanäarius 0 .,
die Elster — kica i»iea 0 .,
die Dohle — Ozons inoueckula 0 .,
der Kohlrabe , Kolkrabe , Rabe — Oorrus corax 0 .,
die Rabenkrähe , gemeine Krähe , Krähenrabe — Oorvus eorons 0 .,
die Nebelkrähe , Nebelrabe , grauer Rabe — Oorvns cornix l -.,
die große Sperrelster , großer grauer Würger , grauer Neuntöter , Raub¬

würger Oanius excubitor 0 .,
der Dorndreher , kleiner Würger , rotrückiger Würger , brauner Neuntöter —

Oanius oollurio 0 .,
der Fischreiher , grauer Reiher — 4räca einorea 0 .,
der Purpurreiher — decken zmrpnroa 0 .,
der Zwcrgreiher , kleine Rohrdommel — 4r >iet, !» winnta 0 .,
die große Rohrdommel — iloraurus stellaris 0 .,
der Nachtreiher — bizwlicorax nz-cticorax 0 .,
die Säger — öler ^ns,
die Scharben — Olralacroooiliao,
die gemeine Seeschwalbe , Flußsceschwalbe — Ltsrna birnnäo 0 .,
die Lachseeschwalbe — Ltorna »iiotioa Kmol . (Hass .),
die Taucher — Orinatorss.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

I8V8 publizierten Gesetze und Verordnungen.
F. Rkichsstksehbinlt.

Nr . 30 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern , des
Handels und der Finanzen vom 4. Februar 1908,
betreffend die Errichtung eines Gewerbegerichtes in Triest.

Nr . 3t . Verordnung des Justizministeriums vom
9. Februar 1908 , womit Zuständigkcitsbestimmungenüber die Führung
der Grundbücher und die Exekutionssachen infolge der mit dem niederöster¬
reichischen Landesgesetze vom 28 . Dezember 1901 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 1 ex
1905 , geänderten Abgrenzung der Wiener Gemeindebezirke getroffen werden.

Nr . 32 . Verordnung des Handelsministeriums vom
15. Februar 1908 , betreffend die Ausgabe neuer Zeitungsmarken.

Nr . 33 . Gesetz vom 17. Februar 1908 , in Angelegen¬
heit der Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes vom 8 . Februar 1897,
R .-G .-Bl . Nr . : 2, betreffend die Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der
Hauszinssteuer für Umbaute », welche im Gebiete der Stadtgemeiude Graz aus
öffentlichen Assanierungs - oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

Nr . 34 . Verordnung des Justizministers im Ein¬
vernehmen mit dem Finanzminister vom 16. Februar
1908 über die Ermäßigung der Zustellungsgebühren in bürgerlichen Rechts¬
angelegenheiten.

Nr . 3S . Verordnung des Handelsministeriums
vom 30 . Jänner 1808 , betreffend die Nachprüfung für Konzepts¬
beamte der k. k. Scebehörde.

Nr . 38 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Übertragung der Allerhöchsten
Konzession für die Lokalbahn Wodnan — Prachatitz und der Konzession für die
Lokalbahn Prachatitz —Wallern an die Aktiengesellschaft „ Vereinigte Böhmerwald-
Lokalbahuen " sowie die Konzessionserteilung sür eine normalspurigc Lokalbahn
von Wallern über Tusset zur Reichsgrenze bei Neuthal mit einer Abzweigung
nach Salnau.

Nr . 37 . Kundmachung des Ministeriums sür
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
14 . Jänner 1908 , womit die Einreihung der Gemeinde Kötschach in
d e achte Klasse des Militärzinstarifcs verlautbart wird.

Nr . 38 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
14. Jänner 1908 , womit die Einreihung der Gemeinde Schlanders
in die neunte Klasse des Militärzinstarifes verlautbart wird.

Nr . 3S . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung mehrerer
mit elektrischer Kraft zu betreibenden Klcinbahnlinien in Meran und Umgebung.

Nr . 4« . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Meran nach
Obcrmais.

Nr . 4L . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 11. Februar 1908 , betreffend die Konzessionierung eines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnlinicn in
Lemberg.

Nr . 42 . Verordnung des Ministers des Innern im
Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministern
vom 22 . Februar 1908 , betreffend die Vollzugsvorschrift zum Ge¬
setze vom 16 . Dezember 190 >, R .-G .-Bl . Nr . I ex 1907 , über die Pensions-
Versicherung der in privaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten An¬
gestellten.

Nr . 43 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Februar 1908 , betreffend die Vereinigung der Bezirksgerichte
Innere Stadt I und II und die Verlegung des Standortes des Exekutions¬
gerichtes und der Auktionshalle in Wien .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ic ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 44 . Kaiserliches Patent vom 7. März 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Istrien.

Nr . 45 . Verordnung der Ministerien des Handels
und der Finanzen vom 14 . Jänner 1908 , betreffend die
Einführung neuer Formularien für Verpfändungsurkunden bei Spielkarten¬
stempelkrediten.

Nr . 4t ». Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 7 . März 1908,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Erläuterungen zum Zoll¬
tarife vom 13 . Februar 1906.

Nr . 47 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 7 . März 1908,
mit welcher die Einfuhr und der Vertrieb der elektrischen Gchörbatterie von
G . Keith - Harvey  in London verboten wird . *)

Nr . 48 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
21 . Februar 1908 , womit die durch die Ministcrial-Verordnungen vom
2 . April 1897 , R .-G -Bl . Nr . 88 , von , 4 März 1898 , N .-G .-Bl . Nr . 44,
vom 16 . Oktober 1903 , R .-G .-Bl . Nr . 2l0 , und vom 9 . Jänner 1905,
R .-G .-Bl . Nr . 7, abgeändertc , beziehungsweise ergänzte Ministcrial -Vcrordnung
vom 27 . Mai 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 82 , betreffend besondere Bestimmungen
bezüglich der Arbeitspausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben , weiter
ergänzt und in einem Punkte abgeäudcrt wird.

Nr . 4L». Kaiserliches Patent vom 9. März 1908,
betreffend die Einberufung des Landtages von Triest.

L. Landcsgeschblatt.

Nr . 26 . Verordnung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
25 . ^ änner 1908 , Z . XIV 24, betreffend die Abhaltung der
Prüfungen für die Baugewerbe .*)

Nr . 27 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
3. Februar 1908 , F . XVI b-162/6, betreffend die Änderung des
Namens der Ortschaft , Katastralgemeinde und Ortsgemeinde „Unter -Ravels
bach " in „ Ravelsbach " .

Nr . 28 . Kundmachung des k. k Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
3 . Februar 1908 , A. XVI d-189/6, betreffend die der Gemeinde
Laa an der Thaya erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierverbrauchs¬
auflage von 2 X und einer Branntweinverbrauchsauflaac von 5 X für die
Jahre 1908 bis inklusive 1910.

Nr . 26 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 5 . Februar
1908 , Z . XVI b - 205 12 , betreffend die der Gemeinde Zöbing erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen.

Nr . 34 » Kundmachung des k k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7 . Februar
1908 , Pr -Z . 415/4 , betreffend die Stiftung eines Amtsabzcichens für
die Bürgermeister des Landes anläßlich des Allerhöchsten Regicrungsjubiläums.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7 . Februar
1908 , Z . XV I b -193/IO , betreffend die mehreren Armcubezirken erteilte Be¬
willigung zur Einhebung erhöhter Armenumlagen für das Jahr 1908.

Nr . 32 . Verordnung der k. k. niedervsterreichischen
Finanz -Landes - Direktion vom 13 . Februar 1908,

Z . IV - 46/12 , betreffend die Errichtung der linienverzchrungssteueramtlichen
! Abfertigungsstelle „ Südbahn -Wiedenergürtel "*).

Nr . 33 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
ErzherzogtumÖstcrreich unter derEnns vom 25 . Februar
1908 , Z . XI -227/5 , betreffend die Sonntagsruhe in den öffentlichen
Apotheken Niederösterreichs mit Ausnahme von Wien.

Nr . 34 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15 . Februar
1908 , Z . XVlb - 269/8 , betreffend die der Gemeinde Melk erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bieranflagc von 3 X für die Jahre 1908
und 1909.

Nr . 35 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
I 5 . Februar 1908 , A . XV I b - 271/4 , betreffend die der Gemeinde
Klein -Rötz erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrauflage von 3 X für
die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
! Erzherzogtum Österreich unter der Ennsvom 17 . Februar

1908 , Z . XVI d -272/3 , betreffend die der Gemeinde Allenberg erteilte
I Bewilligung zur Einhebung einer Bieranflagc von 3 X und einer Branntwein-

auflage von 6 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 37 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
ErzherzogtumÖsterreich unter der Enns vom 17 . Februar
1908 , A . XVI b -273/4 , betreffend die der Gemeinde Horn erteilte Ge-

, willigung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 X für die Jahre 1908 bis

^ einschließlich 1910.
Nr . 38 . Kundmachung des k. k. Statthalters

im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
17 . Februar 1908 , A. XVI b-296/4 , betreffend den Verkauf der
im Eigentume des Landes befindlichen Parzelle Nr . 5 Grundbuch Eggenburg,
Einl .-Z . 40 , an den Bezirksarmenrat Eggenburg.

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
24 . Februar 1908 , Z . XVI b - 306/7 , betreffend die der Ge¬
meinde Wilhelmsdorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bicrvcrbrauchs-
auflage von 3 X für die Jahre 1908 und 1909.

Nr . 46 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . Februar
1908 , Z . XVI b - 307/3 , betreffend die der Gemeinde Kierling erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 X 40 ü für die
Jahre 1908 und 1909.

Nr . 41 . Gesetz vom 7. Februar 1908 , wirksam für das
Erzherzogtum Österreich unter der Enns , womit der 8 4 des Gesetzes vom
22 . Juli 1899 , L.-G .-Bl . Nr . 36 , betreffend die Schaffung eines besondere»
Flußaufsichtsdicnstes , abgeändert wird.

Nr . 42 . Gesetz vom 7 . Februar 1908 , betreffend den
Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel .*)

Nr . 43 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 11 . Februar
1908 , Z . VI-172/7 , mit welcher Bestimmungen Uberdie Durchführung
des Gesetzes vom 10 . Dezember 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 156 , betreffend die Ruhe¬
bezüge der Gemeindeärztc und die Vcrsorgungsgenüffe für deren Witwen und
Waisen , erlassen werden.

Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 15. Februar
1907,  A . XVI  d - 270/2 , betreffend die der Genieiude Tresdorf erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bieranflagc von 2 X für die Jahre 1908
und 1909.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen ic " vollinhaltlich aufg enommen . ! *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.
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